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Verbandsgemeinde Weißenthurm 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 56575 
Weißenthurm | Postanschrift: Postfach 1263, 56572 Weißenthurm  | 
Telefon: 02637 / 913-0 | Fax: 02637 / 913-100 | E-Mail: 
info@vgwthurm.de | www.vgwthurm.de | | Öffnungszeiten: Montag -
Freitag 7.15 - 12 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14 - 18 Uhr 
 
 

Aus der Arbeit des Haupt- und Finanzausschusses, Digitalisierung der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm 

 
Am Mittwoch, 06.12.2023, fand eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, 
Digitalisierung der Verbandsgemeinde Weißenthurm statt, über deren Verlauf folgendes zu 
berichten ist: 
 
Abschluss eines Full-Service-Vertrages über die Lieferung und Installation von 
Druckern und Multifunktionsgeräten 
Der Haupt- und Finanzausschuss, Digitalisierung hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig 
empfohlen, den folgenden Beschluss zu fassen: „Der Verbandsgemeinderat beschließt, den 
Auftrag zum Abschluss eines Full-Service-Vertrages über einen Zeitraum von 4 Jahren über 
die Lieferung und Installation von Multifunktionsdruckern vorbehaltlich der abschließenden 
Prüfung zum Preis von 105.515,49 € zu erteilen.“ 
 
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von PSA TH-Jacken (persönliche 
Schutzausrüstung, Jacken für technische Hilfe)) für die Feuerwehr der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm 
Der Haupt- und Finanzausschuss, Digitalisierung hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig 
empfohlen, den Auftrag zur Lieferung von PSA (TH-Jacken) einschließlich einer 
Rahmenvereinbarung zum Angebotspreis von insgesamt 105.507,66 € zu erteilen. 
 
Änderung der Richtlinien zur Hausärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde 
Weißenthurm 
Der Haupt- und Finanzausschuss, Digitalisierung hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig 
empfohlen, die Änderungen der Richtlinien zu beschließen. Inhalt der Änderung ist die 
Streichung des Ausschlusses bei Drittförderung. 
 
Abschluss von Nutzungsverträgen für gemeindliche Sportstätten 
Der Haupt- und Finanzausschuss, Digitalisierung hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig 
nachfolgende Beschlussfassung empfohlen: „Der Verbandsgemeinderat beschließt die 
Abrechnung der außerschulischen Nutzungen der Sportplätze im Schul- und Sportzentrum 
Mülheim-Kärlich sowie der schulischen Hallennutzung der „Philipp-Heift-Halle“ Mülheim-
Kärlich und der Stadthalle Weißenthurm. Als Maßstab zur Ermittlung der jeweiligen 
Kostenbeteiligungen werden die Abschreibungsbeträge der Sportanlagen zu Grunde gelegt. 
Auf eine Abrechnung zwischen der Stadt Mülheim-Kärlich wird aus Vereinfachungsgründen 
verzichtet, da die jeweiligen Beträge vergleichbar sind. Der Wert für die Stadthalle 
Weißenthurm kommt zur Auszahlung. Die Regelung soll zum 01.01.2024 in Kraft treten. Der 
Bürgermeister wird ermächtigt, entsprechende neue vertragliche Vereinbarungen mit der Stadt 
Mülheim-Kärlich und der Stadt Weißenthurm abzuschließen. Sollten in Zukunft weitere 
Nutzungen von kommunalen Sportstätten entstehen, sollen diese identisch abgebildet 
werden.“ 
 
Auftragsvergabe in Sachen europaweite Ausschreibung der Gebäude- und 
Inhaltsversicherung 
Der Haupt- und Finanzausschuss, Digitalisierung hat einstimmig beschlossen, die Maßnahme 

mailto:info@vgwthurm.de
http://www.vgwthurm.de/
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zur Vergabe der Versicherungsleistungen in den Sparten Gebäude und Inhalt zum 
Angebotspreis von 1.453.394,31 € zu erteilen.  
 
Beitritt der Verbandsgemeinde Weißenthurm zum Wasserstoffnetzwerk Bendorf 
Der Haupt- und Finanzausschuss, Digitalisierung hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig 
empfohlen, den Beitritt der Verbandsgemeinde Weißenthurm zum Wasserstoffnetzwerk in 
Bendorf zu beschließen.  
 
Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2023 zur Leistung freiwilliger 
Ausgaben während der haushaltslosen Zeit 2024 
Der Haupt- und Finanzausschuss, Digitalisierung hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig 
folgende Beschlussfassung empfohlen: „Der Verbandsgemeinderat beschließt die 
Übertragung von Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024.“ 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Weißenthurm für das 
Haushaltsjahr 2024 
Der Haupt- und Finanzausschuss, Digitalisierung hat dem Verbandsgemeinderat einstimmig 
folgende Beschlussfassung empfohlen: „Der Verbandsgemeinderat beschließt die 
Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Weißenthurm für das 
Haushaltsjahr 2024.“ 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung hat der Haupt- und Finanzausschuss, Digitalisierung dem 
Verbandsgemeinderat einstimmig Empfehlungen zu Personalangelegenheiten 
ausgesprochen sowie Entscheidungen zu Personal- und Finanzangelegenheiten getroffen. 

 
 
 

Abholung der Reisepässe: 
 
Reisepässe, die bis zum 22.11.2023 beantragt wurden, können während der Öffnungszeiten 
mit und ohne Terminvereinbarung online  

- montags 
- dienstags 
- mittwochs 
- donnerstags 
- freitags 
 

7:15 – 16:30 Uhr 
7:15 – 16:30 Uhr 
7:15 – 12:00 Uhr 
7:15 – 18:00 Uhr 
7:15 – 12:00 Uhr 

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm im Bürgerbüro abgeholt werden. 
Bitte legen Sie ein noch in Ihrem Besitz befindliches Ausweispapier vor. 
Ausnahmsweise kann der Reisepass auch gegen Vorlage einer schriftlichen Vollmacht an eine 
andere Person ausgehändigt werden.  Der/die Bevollmächtigte muss sich dabei ausweisen 
können. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung. Sie 
erreichen uns unter den folgenden Durchwahlmöglichkeiten: 02637 / 913-108, 913-109, 913-
148, 913-149. 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm 

           -Bürgerbüro-  

 
 
 

Alters- und Ehejubilare  
 
Frau Antje Müller, 56220 Bassenheim, feiert am 21.12.2023 ihren 80. Geburtstag. 
Herr Siegmar Elsner, 56220 Urmitz, feiert am 22.12.2023 seinen 80. Geburtstag. 
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Ortsgemeinde Bassenheim 
 
Ortsbürgermeisterin Natalja Kronenberg | Walpotplatz 9, 56220 
Bassenheim | Telefon: 02625 / 4456, Fax: 02625 / 6493, Mail: 
gemeinde@bassenheim.de | www.bassenheim.de | Öffnungszeiten: 
täglich 8 – 12 Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeisterin: Dienstag 17.30 
- 19 Uhr sowie nach Terminvereinbarung 
 

 
 

Satzung der Ortsgemeinde Bassenheim 
über die Erhebung von Hundesteuer 

 
vom 08.12.2023 

 
Der Ortsgemeinderat Bassenheim hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in 
der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL. S. 153) und der §§ 2 und 5 Abs. 3 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBL. S. 175) die folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird. 
 

§ 1 
Steuergegenstand, Entstehung der Steuer 

 
(1) Steuergegenstand ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 
(2) Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres, für das die Steuer festzusetzen ist. 
 

§ 2 
Steuerschuldner 

 
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen Hund in seinem 

Haushalt aufgenommen hat. 
(2) Als Halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf 

Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer 
anderen Gemeinde der Bundesrepublik bereits steuerlich erfasst ist. Die Steuerpflicht tritt 
in jedem Fall ein, sobald die Pflege, Verwahrung oder Haltung auf Probe oder zum 
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet. 

(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als gemeinsam gehalten. Halten 
mehrere Personen gemeinsam einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner im Sinne des § 44 der Abgabenordnung. 

 
§ 3 

Anzeigepflicht 
 
(1) Wer einen Hund hält, hat ihn binnen 14 Tagen nach Beginn der Haltung bei der 

Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm anzumelden. Bei der Anmeldung sind 
1. Rasse 
2. Geburtsdatum 
3. Herkunft und Anschaffungstag 
glaubhaft nachzuweisen. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund, der abgeschafft wurde, abhanden 
gekommen oder gestorben ist oder mit dem er wegzieht, innerhalb von 14 Tagen bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm abzumelden und die Hundesteuermarke 
zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes sind bei der Abmeldung Name und 
Anschrift des Erwerbers anzugeben. Falls der Erwerber in einer anderen Gemeinde wohnt 
oder der Halter in eine anderen Gemeinde umzieht, wird dies unterrichtet. 

mailto:gemeinde@bassenheim.de
http://www.bassenheim.de/
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(3)  Ändern sich die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung, so 
hat der Hundehalter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen. 

 
§ 4 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 
 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit Anfang des auf die Aufnahme eines Hundes in einen 

Haushalt folgenden Monats, frühestens mit dem Monat, in dem er drei Monate alt wird. 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft wird, 

abhandenkommt oder stirbt. Kann der genaue Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden, 
endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats nach Abmeldung. 

(3) Bei Wohnortswechsel eines Hundehalters beginnt die Steuerpflicht entsprechend Absatz 
1 und endet entsprechend Absatz 2 Satz 1.  
 

§ 5 
Steuersatz, Gefährliche Hunde 

 
(1) Der Steuersatz pro Hund wird jährlich in der Haushaltssatzung festgelegt. 
(2) Das Halten von gefährlichen Hunden wird gesondert besteuert. Der Steuersatz pro 

gefährlichen Hund wird ebenfalls jährlich in der Haushaltssatzung festgelegt. 
(3) Gefährliche Hunde sind 

1. Hunde, die sich als bissig erwiesen haben, 
2. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie Wild oder Vieh hetzen und 

reißen, 
3. Hunde, die in aggressiver oder Gefahr drohender Weise Menschen angesprungen 

haben und 
4. Hunde, die eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, 

Angriffslust, Schärfe oder andere in ihrer Wirkung vergleichbare Eigenschaften 
entwickelt haben. 

(4) Bei Hunden der Rassen 
- Pit Bull Terrier 
- American Staffordshire Terrier und 
- Staffordshire Bullterrier 
sowie Hunden, die von einer dieser Rassen oder diesem Typ abstammen, wird die 
Eigenschaft als gefährlicher Hund unwiderlegbar vermutet. 

 
§ 6 

Festsetzung und Fälligkeit  
 
(1) Die Steuerschuld wird durch Abgabenbescheid als Jahressteuer festgesetzt. 
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Abgabenbescheides für 

die zurückliegende Zeit und dann vierteljährlich am 15. Februar, am 15. Mai, 15. August 
und 15. November mit jeweils einem Viertel des Jahresbetrages fällig. 

(3) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Jahres, so ist die Steuer anteilsmäßig 
auf volle Kalendermonate zu berechnen. 

(4) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hundsteuer abweichend von Abs. 2 am 1. 
Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag soll spätestens bis zum 30. 
September des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. 

(5) Für diejenigen Steuerschuldner die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im 
Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung 
festgesetzt werden. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleiche Rechtswirkung ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
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§ 7 
Steuerbefreiung 

 
(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Assistenzhunden im Sinne des § 12e Abs. 3 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 
mit Ausbildung und Zertifikat gem. §§ 12f und 12g BGG. Assistenzhunde nach § 3 
Abs. 1 der Assistenzhundeverordnung (AHundV) sind Blindenführhunde, Mobilitäts-
Assistenzhunde, Signal-Assistenzhunde, Warn- und Anzeige-Assistenzhunde sowie 
PSB-Assistenzhunde. Das Zertifikat in Form eines Ausweises nach § 22 Abs. 1 
AHundV gilt als Nachweis.  
Außerdem für Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser oder sonst 
völlig hilfloser Personen unentbehrlich sind. Die Blindheit, Gehörlosigkeit oder völlige 
Hilflosigkeit kann mit einem Schwerbehindertenausweis oder ärztlichen Gutachten 
nachgewiesen werden. 

2. Rettungshunden, die regelmäßig und uneingeschränkt im Bereich des Feuerwehr-, 
Sanitäts- oder Rettungsdienstes oder bei einer staatlich anerkannten und/oder im 
öffentlichen Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisation eingesetzt sind und die 
Ausbildung und Prüfung nach der „Dienstvorschrift für die Ausbildung und Prüfung von 
Rettungshunden der Feuerwehr-Facheinheiten Rettungshunde/Ortungstechnik 
(RHOT) bei den Feuerwehren in Rheinland-Pfalz“ oder die „Gemeinsame Prüfungs- 
und Prüferordnung für Rettungshundeteams gemäß DIN 13050“ oder eine 
vergleichbare Ausbildung und Prüfung mit Erfolg abgelegt haben. Die Ablegung der 
Ausbildung und Prüfung sowie der regelmäßige und uneingeschränkte Einsatz sind 
die auf Anforderung von der betreibenden Organisation schriftlich nachzuweisen. 

3. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierheimen oder 
ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind. 

4. Schweißhunde von anerkannten Führerinnen und Führern im Sinne des § 35 Abs. 4 
Landesjagdgesetz. 

(2) Hunde, für die nach Abs. 1 Steuerbefreiung gewährt wird, sind bei der Bemessung der 
Steuer für zu versteuernde Hunde nicht in Ansatz zu bringen. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 wird die Steuerbefreiung nur für einen Hund gewährt. 
(4) Für Hunde, die als gefährlicher Hund im Sinne von § 5 Abs. 3 ff. zu versteuern sind, wird 

keine Steuerfreiheit gewährt. 
 

§ 8 
Steuerermäßigung 

 
(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten 

von Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten 
Gebäude in mehr als 200 m Luftlinie entfernt liegen, erforderlich sind, jedoch für höchstens 
zwei Hunde. 

(2) Von dieser Ermäßigung sind gefährliche Hunde gem. § 5 Abs. 3 ff. ausgenommen. 
(3) Werden von einem Hundehalter neben Hunden, für welche die Steuer nach Abs. 1 

ermäßigt wird, voll zu versteuernde Hunde gehalten, so gelten diese für die Bemessung 
der Steuer als zweite oder weitere Hunde. 

 
§ 9 

Allgemeinde Bestimmungen für die Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 
 

(1) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird wirksam mit dem Beginn des auf die 
Antragsstellung folgenden Monats. 

(2) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn 
1. die Hunde, für den angegebenen Verwendungszweck geeignet sind; dies kann von 

der Vorlage eines entsprechenden Nachweises abhängig gemacht werden, 
2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen eines Vergehens gegen 

tierschutzrechtliche Bestimmungen belangt wurde, 
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3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende 
Unterkunftsräume vorhanden sind, 

4. in den Fällen des § 7 Abs. 1. Nr. 3 ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, den 
Erwerb, die Veräußerung und die Abgänge der Hunde geführt und auf Verlangen 
vorgelegt werden. 

 
§ 10 

Überwachung der Anzeigepflicht 
 
(1) Für jeden Hund wird eine Hundesteuermarke ausgegeben, die außerhalb der Wohnung 

oder des befriedeten Grundbesitzes sichtbar vom Hund zu tragen ist. Andere 
Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt 
werden. Bei Verlust der Steuermarke wird auf Antrag eine Ersatzmarke ausgehändigt. Bei 
der Abmeldung des Hundes ist die Steuermarke an die Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm zurückzugeben. 

(2) Die Gemeinde kann in Abständen von mindestens einem Jahr im Gemeindegebiet 
Hundebestandsaufnahmen durchführen. Dabei können folgende Daten erhoben werden: 

1. Name und Anschrift des Hundehalters 
2. Anzahl der gehaltenen Hunde 
3. Herkunft und Anschaffungstag 
4. Geburtsdatum 
5. Rasse. 

 
§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 1 einen Hund nicht, oder nicht rechtzeitig oder 
fehlerhaft anmeldet, 

2. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet 
und/oder die Hundesteuermarke nicht zurückgibt., 

3. als Hundehalter entgegen §3 Abs. 3 die Veränderung der Voraussetzungen für eine 
Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung nicht rechtzeitig anzeigt, 

4. als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder 
seines umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke 
umherlaufen lässt oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich 
sind, anlegt, 

5. die Auskunftspflicht verletzt, die im Zusammenhang mit der 
Hundesbestandsaufnahme gemäß § 10 Abs. 2 gegeben ist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet 
werden. 

 
§ 12  

In-Kraft-Treten 
 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Ortsgemeinde Bassenheim über die Erhebung der 

Hundesteuer vom 08.06.2017 außer Kraft. 
 
Bassenheim, den 08.12.2023 
Ortsgemeindeverwaltung Bassenheim 
Natalja Kronenberg 
Ortsbürgermeisterin 
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Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den  
Ausbau von Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Bassenheim                                                              

vom 08.12.2023 
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) 

 
Der Ortsgemeinderat Bassenheim  hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) 
und der §§2 Abs.1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 

§ 1 
Erhebung von Ausbaubeiträgen 

(1) Die Ortsgemeinde Bassenheim erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und 
den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) und dieser Satzung. 
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der 
Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben. 
1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen 
Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand, 

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder 
deren Ergänzung durch weitere Teile, 

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage, 
4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der 

Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit 
und Leistungsfähigkeit einer Anlage. 

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, 
die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind. 
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach §§ 
135 a-c BauGB zu erheben sind. 
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der 
Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen. 
 

§ 2 
Beitragsfähige Verkehrsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie 
selbstständige Parkplatzflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und 
Radwege. 

INHALTSÜBERSICHT: 
§1 Erhebung von Ausbaubeiträgen ................................................................................................. 1 
§2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen ................................................................................................ 2 
§3 Ermittlungsgebiete ..................................................................................................................... 2 
§4 Gegenstand der Beitragspflicht .................................................................................................. 3 
§5 Gemeindeanteil .......................................................................................................................... 3 
§6 Beitragsmaßstab ........................................................................................................................ 3 
§7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke ...................................................................... 5 
§8 Entstehung des Beitragsanspruches .......................................................................................... 5 
§9 Vorausleistungen ....................................................................................................................... 5 
§10 Beitragsschuldner .................................................................................................................... 5 
§11 Veranlagung und Fälligkeit ....................................................................................................... 6 
§12 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung ................................................................................. 6 
§13 Mitteilungs- und Auskunftspflichten .......................................................................................... 7 
§14 Ordnungswidrigkeiten ............................................................................................................... 7 
§15 Öffentliche Last ........................................................................................................................ 8 
§16 In-Kraft-Treten .......................................................................................................................... 8 
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(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit 
den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und 
Fußwegbelag. 

§ 3 
Ermittlungsgebiete 

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen folgender Gebiete bilden jeweils 
einheitliche öffentliche Einrichtungen (Abrechnungseinheiten), wie sie sich aus dem als Anlage 
1 beigefügten Plan ergeben. 

1. Die Abrechnungseinheit 1 „Innenortslage“ 
2. Die Abrechnungseinheit 2 „Gewerbegebiet“ 

Die Begründung für die Ausgestaltung der Abrechnungseinheiten ist dieser Satzung als 
Anlage 2 beigefügt.  
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden 
Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen in der jeweiligen 
Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt. 
 

§ 4 
Gegenstand der Beitragspflicht 

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder 
eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben. 
 

§ 5 
Gemeindeanteil 

Der Gemeindeanteil beträgt in der Abrechnungseinheit 1 „Innenortslage“ 25 %. 
Der Gemeindeanteil beträgt in der Abrechnungseinheit 2 „Gewerbegebiet“ 25 %. 
 

§ 6 
Beitragsmaßstab 

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je 
Vollgeschoss beträgt 15 v.H. 
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der 
Landesbauordnung.  
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt: 
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur teilweise 

überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB 
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. 
entsprechend anzuwenden. 

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB), sind zu berücksichtigen: 
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis 

zu einer Tiefe von 40 m, 
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch 

einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind 
(Hinterliegergrundstück), die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden 
Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m. 

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt. 

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden 
Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise 
selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer  
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt. 
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht 
die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der 
innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige 
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Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten 
Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich 
genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der 
tatsächlichen Nutzung.    

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Festplatz, 
Freibad, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, wird die Fläche 
des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, wird 
die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 
angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5. 

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs.1 gilt: 
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl der 

Vollgeschosse zugrundegelegt. 
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern 

eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,0 geteilte 
höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die 
höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. 
Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- 
oder abgerundet. 

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt 
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, 
so ist die tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen, 

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei 
Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder 
industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.  

4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich 
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,0 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der 
Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.  

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, 
Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die 
tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt 
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die 
tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend 
angewandt, wie sie bestehen für 
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über 

das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, 
b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß enthält. 
8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 

Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den 
vorstehenden Regelungen. 
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9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von 
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse 
vorhandene Zahl.  

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorstehenden 
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt 
entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte 
Grundstücke in sonstigen Baugebieten.  
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt 
genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.. 
 

§ 7 
Eckgrundstück und durchlaufende Grundstücke 

 (1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 12 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage 
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der 
Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt. 
(2) Grundstücke, die von zwei oder mehr Verkehrsanlagen, die unterschiedlichen 
Abrechnungseinheiten zuzuordnen sind, erschlossen sind, sind für jede Abrechnungseinheit 
beitragspflichtig. Sie werden jedoch nur mit jeweils 50 % ihrer gewichteten Fläche angesetzt. 
 

§ 8 
Entstehung des Beitragsanspruches 

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr. 
 

§9 
Vorausleistungen 

 (1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ortsgemeinde Bassenheim 
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende 
Jahr bemessen. 

 
§ 10 

Beitragsschuldner 
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist. 
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 11 
Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt und 1 Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
(2) Der Beitragsbescheid enthält: 
1. die Bezeichnung des Beitrages, 
2. den Namen des Beitragsschuldners, 
3. die Bezeichnung des Grundstückes, 
4. den zu zahlenden Betrag, 
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, 

des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung, 
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins, 
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und 
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
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§ 12 
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung 

(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich § 7 Absätze 1 
und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
berücksichtigt und beitragspflichtig werden, nach  
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage, 
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn, 
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges, 
d)   5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Veranlagungen für 

Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oder anderer Teilanlagen. 
Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt auch bei der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. 
Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition 
der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann 
die jeweils erreichte höhere Verschonungsdauer. 
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zum 01.01. des Kalenderjahres, in dem die sachlichen 
Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB bzw. für die Ausbaubeiträge 
nach dem KAG entstanden sind. 
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. 
Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 
20 Jahre festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem 01.01. des Kalenderjahres, in dem 
die Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leistung bzw. die Abnahme der Verkehrsanlage 
erfolgt ist. 
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet zu 
Ausgleichsbeträgen herangezogen werden bzw. worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 
KAG die Verschonungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt 
festgelegt: 
 
0,01 bis 2,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   2 Jahre Verschonung 
2,01 bis 4,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   4 Jahre Verschonung 
4,01 bis 6,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   6 Jahre Verschonung 
6,01 bis 8,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   8 Jahre Verschonung 
8,01 bis 10,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 10 Jahre Verschonung 
10,01 bis 12,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 12 Jahre Verschonung 
12,01 bis 14,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung 
14,01 bis 16,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung 
16,01 bis 18,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung 
mehr als 18,00 € pro qm   Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung 
 
Die Verschonung beginnt zum 01.01. des Kalenderjahres in dem die sachlichen 
Ausgleichsbetragspflichten entstanden sind. 
 

§ 13  
Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

(1)  Änderungen im Grundstückeigentum bzw. im dinglichen Nutzungsrecht sind der 
Ortsgemeinde Bassenheim vom bisherigen und neuen Grundstückseigentümer bzw. vom 
dinglich Nutzungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen. 
(2)  Änderungen der Grundstücksfläche, der Anzahl der Vollgeschosse oder Geschosse 
sowie Änderungen der Nutzung sind der Ortsgemeinde Bassenheim vom 
Grundstückseigentümer bzw. vom dinglich Nutzungsberechtigten unverzüglich anzuzeigen. 
(3)  Der Grundstückseigentümer bzw. der dinglich Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der 
Ortsgemeinde Bassenheim über die Anzahl der (bewohnten) Geschosse sowie der Nutzung 
des Gebäudes und einzelner Teilbereiche Auskunft zu geben.  



13 
 

§ 14  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt, wer entgegen § 13 
Änderungen 
a)   im Grundstückseigentum bzw. dinglichen Nutzungsrecht, 
b)   der Grundstücksfläche, 
c)   der Anzahl der Geschosse bzw. Vollgeschosse oder 
d)   der Nutzung 
nicht unverzüglich der Ortsgemeinde Bassenheim mitteilt. 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt ferner, wer entgegen § 13 
Abs. 3 keine Auskunft gibt oder falsche Angaben macht. 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 können mit einer Geldbuße von 50,00 € bis 
10.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen würde, überschreiten.  
(4) Für das Bußgeldverfahren gelten außer den Vorschriften des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten § 378 Abs. 3, §§ 391, 393, 396, 397, 407 und 411 der 
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.  
 

§ 15  
Öffentliche Last 

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

§ 16 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Ortsgemeinde Bassenheim zur Erhebung von 
Einmalbeiträgen nach tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von 
Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) vom 17.09.2002 sowie die 1. Änderung der 
Satzung vom 13.03.2003 außer Kraft.  
(3) Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen entstanden sind, bleiben 
diese hiervon unberührt, und es gelten insoweit für diese die bisherigen Regelungen weiter. 
 
Anlage 1: Plan Abrechnungseinheiten 
 
Anlage 2: Begründung Abrechnungseinheiten 
 
Bassenheim, den 08.12.2023        
 
Ortsgemeinde Bassenheim 
  (Siegel)      (Natalja Kronenberg) 

 Ortsbürgermeisterin 
 
Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
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Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 
 

 
 
Anlage 2: Begründung der Abrechnungseinheiten 

 
Die Ortsgemeinde Bassenheim wird in zwei Abrechnungseinheiten unterteilt: 

- Abrechnungseinheit 1: Innenortslage 
- Abrechnungseinheit 2: Gewerbegebiet 

Beide Abrechnungseinheiten sind räumlich durch eine Außenbereichsfläche voneinander 
getrennt und nur über die Koblenzer Straße miteinander verbunden. Sie weisen 
unterschiedliche Strukturen hinsichtlich der Grundstücksgrößen, der Art der Bebauung und 
der Straßenzüge auf. 

1. Innenortslage 
Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang. Nennenswerte trennende Zäsuren sind nicht erkennbar, insbesondere der 
Bachlauf des Lützelbachs und die angrenzende Freizeit- und Erholungsfläche mit der 
Karmelenberghalle haben keine trennende Wirkung, da sie von untergeordneter Relevanz 
sind. Die Abrechnungseinheit hat eine Einwohnerzahl von ca. 2.900. 

2. Gewerbegebiet 
Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang. Nennenswerte trennende Zäsuren sind nicht erkennbar. 
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Ortsgemeinde Kaltenengers 
 

Ortsbürgermeister Jürgen Karbach | Raiffeisenstraße 5, 56220 
Kaltenengers | Telefon: 02630 / 6354 | Fax: 02630 / 968206 | E- Mail: 
info@kaltenengers.de | www.kaltenengers.de | Öffnungszeiten Montag 
und Donnerstag 17.30 - 19 Uhr  
 
 
 
 

Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den  
Ausbau von Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Kaltenengers                                                                  

vom 14.12.2023 
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) 

 
Der Ortsgemeinderat Kaltenengers hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) 
und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende 
Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
INHALTSÜBERSICHT: 

 
§ 1 

Erhebung von Ausbaubeiträgen 
(1) Die Ortsgemeinde Kaltenengers erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und 
den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) und dieser Satzung. 
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der 
Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben. 
5. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen 
Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand, 

6. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder 
deren Ergänzung durch weitere Teile, 

7. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage, 
8. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der 

Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit 
und Leistungsfähigkeit einer Anlage. 

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, 
die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind. 

§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen ................................................................................................ 1 
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen ............................................................................................... 2 
§ 3 Ermittlungsgebiete .................................................................................................................... 2 
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht ................................................................................................. 2 
§ 5 Gemeindeanteil ......................................................................................................................... 3 
§ 6 Beitragsmaßstab ....................................................................................................................... 3 
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke ..................................................................... 5 
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches ......................................................................................... 5 
§ 9 Vorausleistungen ...................................................................................................................... 5 
§ 10 Beitragsschuldner ................................................................................................................... 5 
§ 11 Veranlagung und Fälligkeit ...................................................................................................... 5 
§ 12 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung ................................................................................ 6 
§ 13 Mitteilungs- und Auskunftspflichten ......................................................................................... 7 
§ 14 Ordnungswidrigkeiten .............................................................................................................. 7 
§ 15 Öffentliche Last ....................................................................................................................... 7 
§ 16 In-Kraft-Treten ......................................................................................................................... 8 
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(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach §§ 
135 a-c BauGB zu erheben sind. 
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der 
Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen. 
 

§ 2 
Beitragsfähige Verkehrsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie 
selbstständige Parkplatzflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und 
Radwege. 
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit 
den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und 
Fußwegbelag. 

§ 3 
Ermittlungsgebiete 

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Kaltenengers bilden 
als einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit 
„Innenortslage“), wie es sich aus dem als Anlage 1 beigefügten Plan ergibt. 
Die Begründung für die Ausgestaltung der Abrechnungseinheit ist dieser Satzung als Anlage 
2 beigefügt.  
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden 
Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit 
„Innenortslage“ nach Abs. 1 ermittelt. 

§ 4 
Gegenstand der Beitragspflicht 

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder 
eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben. 
 

§ 5 
Gemeindeanteil 

Der Gemeindeanteil beträgt 25 %. 
§6 

Beitragsmaßstab 
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je 
Vollgeschoss beträgt 15 v.H.. 
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der 
Landesbauordnung.  
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt: 
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur teilweise 

überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB 
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. 
entsprechend anzuwenden. 

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB), sind zu berücksichtigen: 
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis 

zu einer Tiefe von 40 m, 
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch 

einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind 
(Hinterliegergrundstück), die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden 
Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m. 

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt. 

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden 
Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise 
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selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer  
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt. 
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht 
die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der 
innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige 
Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten 
Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich 
genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der 
tatsächlichen Nutzung.    

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Festplatz, 
Freibad, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, wird die Fläche 
des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, wird 
die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 
angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5. 

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs.1 gilt: 
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl der 

Vollgeschosse zugrundegelegt. 
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern 

eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,0 geteilte 
höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die 
höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. 
Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- 
oder abgerundet. 

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt 
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist 
die tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen, 
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei 

Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder 
industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.  

4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich 
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,0 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der 
Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.  

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, 
Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die 
tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt 
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die 
tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, 
werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie 
sie bestehen für 
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über 
das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, 
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b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß enthält. 

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den 
vorstehenden Regelungen. 

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von 
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse 
vorhandene Zahl.  

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorstehenden 
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt 
entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte 
Grundstücke in sonstigen Baugebieten.  
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt 
genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.. 
 

§ 7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 12 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage 
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der 
Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt.  
(2) Grundstücke, die von zwei oder mehr Verkehrsanlagen, die unterschiedlichen 
Abrechnungseinheiten zuzuordnen sind, erschlossen sind, sind für jede Abrechnungseinheit 
beitragspflichtig. Sie werden jedoch nur mit jeweils 50 % ihrer gewichteten Fläche angesetzt. 
 

§ 8 
Entstehung des Beitragsanspruches 

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr. 
 

§ 9 
Vorausleistungen 

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ortsgemeinde Kaltenengers 
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende 
Jahr bemessen. 

§ 10 
Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist. 
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 11 
Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt und 1 Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
(2) Der Beitragsbescheid enthält: 
1. die Bezeichnung des Beitrages, 
2. den Namen des Beitragsschuldners, 
3. die Bezeichnung des Grundstückes, 
4. den zu zahlenden Betrag, 
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, 

des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung, 
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins, 
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und 
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
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§ 12 
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung 

(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich § 7 Absätze 1 
und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
berücksichtigt und beitragspflichtig werden, nach  
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage, 
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn, 
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges, 
d)   5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Veranlagungen für Grund- 
        erwerb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oder anderer Teilanlagen. 
Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt auch bei der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. 
Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition 
der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann 
die jeweils erreichte höhere Verschonungsdauer. 
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zum 01.01. des Kalenderjahres, in dem die sachlichen 
Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB bzw. für die Ausbaubeiträge 
nach dem KAG entstanden sind. 
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. 
Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 
20 Jahre festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem 01.01. des Kalenderjahres, in dem 
die Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leistung bzw. die Abnahme der Verkehrsanlage 
erfolgt ist. 
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet zu 
Ausgleichsbeträgen herangezogen werden bzw. worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 
KAG die Verschonungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt 
festgelegt: 
0,01 bis 2,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   2 Jahre Verschonung 
2,01 bis 4,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   4 Jahre Verschonung 
4,01 bis 6,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   6 Jahre Verschonung 
6,01 bis 8,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   8 Jahre Verschonung 
8,01 bis 10,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 10 Jahre Verschonung 
10,01 bis 12,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 12 Jahre Verschonung 
12,01 bis 14,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung 
14,01 bis 16,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung 
16,01 bis 18,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung 
mehr als 18,00 € pro qm   Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung 
 
Die Verschonung beginnt zum 01.01. des Kalenderjahres in dem die sachlichen 
Ausgleichsbetragspflichten entstanden sind. 
 

§ 13  
Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

(1)  Änderungen im Grundstückeigentum bzw. im dinglichen Nutzungsrecht sind der 
Ortsgemeinde Kaltenengers vom bisherigen und neuen Grundstückseigentümer bzw. vom 
dinglich Nutzungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen. 
(2)  Änderungen der Grundstücksfläche, der Anzahl der Vollgeschosse oder Geschosse 
sowie Änderungen der Nutzung sind der Ortsgemeinde Kaltenengers vom 
Grundstückseigentümer bzw. vom dinglich Nutzungsberechtigten unverzüglich anzuzeigen. 
(3)  Der Grundstückseigentümer bzw. der dinglich Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der 
Ortsgemeinde Kaltenengers über die Anzahl der (bewohnten) Geschosse sowie der Nutzung 
des Gebäudes und einzelner Teilbereiche Auskunft zu geben.  
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§ 14  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt, wer entgegen § 13 
Änderungen 
a)   im Grundstückseigentum bzw. dinglichen Nutzungsrecht, 
b)   der Grundstücksfläche, 
c)   der Anzahl der Geschosse bzw. Vollgeschosse oder 
d)   der Nutzung 
nicht unverzüglich der Ortsgemeinde Kaltenengers mitteilt. 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt ferner, wer entgegen § 13 
Abs. 3 keine Auskunft gibt oder falsche Angaben macht. 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 können mit einer Geldbuße von 50,00 € bis 
10.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen würde, überschreiten.  
(4) Für das Bußgeldverfahren gelten außer den Vorschriften des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten § 378 Abs. 3, §§ 391, 393, 396, 397, 407 und 411 der 
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.  
 

§ 15  
Öffentliche Last 

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

§ 16 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Ortsgemeinde Kaltenengers zur Erhebung von 
Einmalbeiträgen nach tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von 
Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) vom 12.12.2002 außer Kraft.  
(3) Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen entstanden sind, bleiben 
diese hiervon unberührt, und es gelten insoweit für diese die bisherigen Regelungen weiter. 
 
Anlage 1: Plan Abrechnungseinheit 
 
Anlage 2: Begründung Abrechnungseinheit 
 
Kaltenengers, den 14.12.2023        
Ortsgemeinde Kaltenengers      
(Siegel)      (Jürgen Karbach) 

Ortsbürgermeister 

 
Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als 
von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
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Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 
 

 
 
 
Anlage 2: Begründung der Abrechnungseinheit 

 
Die Ortsgemeinde Kaltenengers bildet eine einheitliche Abrechnungseinheit. Innenortslage. 
Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang. Nennenswerte trennende Zäsuren sind nicht erkennbar. Die 
Abrechnungseinheit hat eine Einwohnerzahl von ca. 2.500. 
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Ortsgemeinde Kettig 
 
Ortsbürgermeister Peter Moskopp | Hauptstraße 2, 56220 Kettig | 
Telefon: 02637 / 2176 | Fax: 02637 / 8779 | E-Mail: 
kettig1@vgwthurm.de | www.kettig.org | Öffnungszeiten: Montag 10 - 
12 Uhr, 14 - 19 Uhr; Donnerstag 8 - 12 Uhr, 14 - 19 Uhr, Freitag 8 - 12 
Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: Montag 17 - 19 Uhr; 
Donnerstag 16 - 19 Uhr  
 

 
Satzung vom 18.12.2023  

zur 8. Änderung der Friedhofssatzung 
der Ortsgemeinde Kettig vom 17.12.2010 

 
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Kettig hat am 18.12.2023 auf Grund des § 24 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der 
zur Zeit geltenden Fassung i. V. m. den §§ 2 (3), 5 (2) und 6 (1) Satz 1 des 
Bestattungsgesetzes (BestG) vom 04.03.1983 (GVBl. Seite 69) in der zur Zeit geltenden 
Fassung die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 
§ 1 

§ 15 wird wie folgt geändert: 
 
Urnengrabstätten 
 
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden 
a) in Urnenreihengrabstätten, 

aa) Erdbestattung 
bb) Wandbestattung in der im Freien stehenden Urnenwand oder im Kolumbarium 
cc) Rasenbestattung oder Bestattung im besonderen Urnenpflegegrab 
dd) anonyme Erdbestattung 
ee) Baumbestattung am Urnengemeinschaftsbaum  

b) in Urnenwahlgrabstätten, 
aa) Erdbestattung 
bb) Wandbestattung in der im Freien stehenden Urnenwand oder im Kolumbarium 
cc) Bestattung im besonderen Urnenpflegegrab für bis zu zwei Urnen 

c) in Reihengrabstätten 
d) in Wahlgrabstätten bis zu 2 Aschen in einstelligen und die entsprechende Zahl von 

Aschen in mehrstelligen. 
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 
Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abgegeben werden. Die Gestaltung und 
Pflege der Grabstätte obliegt demjenigen, der den Antrag auf Zuteilung der Grabstätte gestellt 
hat (§ 13     Abs. 1).  
Bei der Rasenbestattung bzw. Bestattung im besonderen Urnenpflegegrab obliegt die 
Gestaltung und Pflege der Grabstätten ausschließlich dem Friedhofspersonal oder den von 
der Friedhofsverwaltung beauftragten Dritten. Die von der Ortsgemeinde Kettig zur Verfügung 
zu stellenden Namenstafeln mit Geburts- und Sterbedatum (ohne weitere 
Schmuckbeschriftung) in einer Größe von 0,45 m x 0,30 m sind zu verwenden. Diese werden 
ausschließlich aus Basaltstein/Granit gefertigt. 
Bei Rasenbestattung werden die Grabflächen nach der Urnenbeisetzung mit Rasen eingesät. 
Grabhügel werden nicht angelegt. Die von der Ortsgemeinde Kettig zur Verfügung zu stellende 
Gedenktafel (§ 18 Abs. 1) wird im Boden erdgleich verlegt, so dass die Rasengrabpflege nicht 
beeinträchtigt wird. Grabschmuck ist bei der Rasenbestattung nicht zugelassen. 
Bei Bestattung im besonderen Urnenpflegegrab wird die Grabfläche nach der 
Urnenbeisetzung durch das Friedhofspersonal oder den von der Friedhofsverwaltung 

mailto:kettig1@vgwthurm.de
http://www.kettig.org/
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beauftragten Dritten angemessen bepflanzt und mit Rindenmulsch bestreut. Auch hier wird die 
von der Ortsgemeinde Kettig zur Verfügung zu stellende Gedenktafel (§ 18 Abs. 1) im Boden 
erdgleich verlegt. Die gesamte Grabreihe wird von der Ortsgemeinde Kettig mit Randsteinen 
eingefasst. Als Grabschmuck ist zugelassen: 1 Grablicht, das mit der Gedenktafel (§ 18 Abs. 
1) standsicher fest verbunden ist. Weiterer Grabschmuck ist nicht gestattet. 
Baumgräber werden an Urnengemeinschaftsbäumen an einer ausgewiesenen Stelle auf 
dem Friedhof mit der Möglichkeit zur Beisetzung einer Urne abgegeben. Die 
Bestattungsplätze werden zusammen mit der Friedhofsverwaltung vor Ort festgelegt. 
Grundsätzlich sind im Radius von bis zu 3 Metern um einen Stamm herum bis zu ca. 15 
Grabplätze vorgesehen. Die maximale Zahl der Grabplätze richtet sich auch unter der 
Berücksichtigung des vorhandenen Wurzelwerks nach den tatsächlichen Möglichkeiten 
bzw. Platzverhältnissen. An dem entsprechenden Baum kann eine bei der 
Ortsgemeinde erwerbbare einheitliche Gedenktafel (Größe ca. 10 x 12 cm) angebracht 
werden. Diese Gedenktafel darf nur mit dem Namen sowie dem Geburts- u. Sterbejahr 
in einheitlicher Schrift bedruckt werden. Eine Reservierung der Nachbargrabstelle an 
Urnengemeinschaftsbäumen ist nicht möglich. Das Aufstellen von Holzkreuzen ist nicht 
zulässig. Sollte der Baum im Laufe des Nutzungsrechtes zerstört oder aus 
Sicherheitsgründen gefällt werden müssen, schafft die Ortsgemeinde Ersatz durch 
Pflanzung eines neuen Baumes. 
Für die Beisetzungsfeierlichkeiten werden sowohl bei Rasengräbern, bei Baumgräbern als 
auch bei besonderen Urnenpflegegräbern, Blumengebinde bis zu 15 Tage nach der 
Beisetzung erlaubt und sind von den Angehörigen nach Ablauf der Frist unaufgefordert vom 
Grab zu entfernen. 
(3) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, für die auf Antrag ein Nutzungsrecht für die 
Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. In einer Urnenwahlgrabstätte dürfen bis 
zu 4 Urnen beigesetzt werden.  
Bei Bestattung im besonderen Urnenpflegegrab für bis zu maximal 2 Urnen wird die 
Grabfläche nach der Urnenbeisetzung durch das Friedhofspersonal oder den von der 
Friedhofsverwaltung beauftragten Dritten angemessen bepflanzt und mit Rindenmulch 
bestreut. Auch hier wird die von der Ortsgemeinde Kettig zur Verfügung zu stellende 
Gedenktafel im Boden erdgleich verlegt. Die gesamte Grabreihe wird von der Ortsgemeinde 
Kettig mit Randsteinen eingefasst. Als Grabschmuck ist zugelassen: 1 Grablicht, das mit der 
Gedenktafel standsicher fest verbunden ist. Weiterer Grabschmuck ist nicht gestattet. 
(4) a) Die Urne bei einer anonymen Erdbestattung in Urnenreihengrabstätten und bei einer 

Baumgrabstätte muss verrottbar sein.  
 b) Die Urnen in Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten, soweit sie aus unverrottbarem 

Material wie Keramik, Marmor oder Metall bestehen, werden nach Ablauf der 
Ruhezeit (§10) oder des Nutzungsrechtes (§ 15 Abs. 3) nach Entleeren der Asche in 
die Grabstätte durch die Friedhofsverwaltung ordnungsgemäß entsorgt. 

(5) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmeldung 
sind eine Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung 
des Trägers der Feuerbestattungsanlage über die Einäscherung beizufügen. 

(6) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Reihen- 
und Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
                    Kettig, den 18.12.2023 
                                                                                    Peter Moskopp 

                                       Ortsbürgermeister 
 

Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: 
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Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten 
ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Ortsgemeinde Kettig unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 
 

Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den  
Ausbau von Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Kettig                                                          

vom 18.12.2023 
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) 

 
Der Ortsgemeinderat Kettig  hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der 
§§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 

 
§ 1 

Erhebung von Ausbaubeiträgen 
(1) Die Ortsgemeinde Kettig erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und den 
Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) und dieser Satzung. 
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der 
Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben. 
1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen 
Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand, 

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder 
deren Ergänzung durch weitere Teile, 

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage, 
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§ 5 Gemeindeanteil ......................................................................................................................... 3 
§ 6 Beitragsmaßstab ....................................................................................................................... 3 
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§ 9 Vorausleistungen ...................................................................................................................... 5 
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§ 15 Öffentliche Last ....................................................................................................................... 8 
§ 16 In-Kraft-Treten ......................................................................................................................... 8 
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4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der 
Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit 
und Leistungsfähigkeit einer Anlage. 

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, 
die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind. 
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach §§ 
135 a-c BauGB zu erheben sind. 
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der 
Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen. 
 

§ 2 
Beitragsfähige Verkehrsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie 
selbstständige Parkplatzflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und 
Radwege. 
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit 
den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und 
Fußwegbelag. 
 

§ 3 
Ermittlungsgebiete 

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmten Verkehrsanlagen folgender Gebiete bilden jeweils 
einheitliche öffentliche Einrichtungen (Abrechnungseinheiten), wie sie sich aus dem als Anlage 
1 beigefügten Plan ergeben. 

3. Die Abrechnungseinheit 1 „Innenortslage“ 
4. Die Abrechnungseinheit 2 „Gewerbegebiet“ 

Die Begründung für die Ausgestaltung der Abrechnungseinheiten ist dieser Satzung als 
Anlage 2 beigefügt.  
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden 
Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen in der jeweiligen 
Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt. 
 

§ 4 
Gegenstand der Beitragspflicht 

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder 
eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben. 
 

§ 5 
Gemeindeanteil 

Der Gemeindeanteil beträgt in der Abrechnungseinheit 1 „Innenortslage“ 25 %. 
Der Gemeindeanteil beträgt in der Abrechnungseinheit 2 „Gewerbegebiet“ 25 %. 
 

§ 6 
Beitragsmaßstab 

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je 
Vollgeschoss beträgt 15 v.H.. 
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der 
Landesbauordnung.  
 
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt: 
4. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur teilweise 

überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB 
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. 
entsprechend anzuwenden. 
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5. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB), sind zu berücksichtigen: 
e) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis 

zu einer Tiefe von 40 m, 
a) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch 

einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die 
Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe 
von 40 m. 
b) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben 

bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt. 
c) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden 

Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise 
selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer  
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt. 
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht 
die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der 
innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige 
Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten 
Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich 
genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der 
tatsächlichen Nutzung.    

6. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Festplatz, 
Freibad, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, wird die Fläche 
des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, wird 
die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 
angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5. 

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt: 
7. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl der 

Vollgeschosse zugrundegelegt. 
8. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern 

eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,0 geteilte 
höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die 
höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. 
Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- 
oder abgerundet. 

9. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt 
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 
Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirklichte 
Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die tatsächlich 
verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen, 
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei 

Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder 
industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.  

10. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich 
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,0 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der 
Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.  

11. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, 
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Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die 
tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

12. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt 
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die 
tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

13. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend 
angewandt, wie sie bestehen für 
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über das 
zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, 
b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß enthält. 
14. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 

Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den 
vorstehenden Regelungen. 

15. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von 
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse 
vorhandene Zahl.  

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorstehenden 
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt 
entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte 
Grundstücke in sonstigen Baugebieten.  
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt 
genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.. 
 

§ 7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 12 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage 
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der 
Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt.  
(2) Grundstücke, die von zwei oder mehr Verkehrsanlagen, die unterschiedlichen 
Abrechnungseinheiten zuzuordnen sind, erschlossen sind, sind für jede Abrechnungseinheit 
beitragspflichtig. Sie werden jedoch nur mit jeweils 50 % ihrer gewichteten Fläche angesetzt. 

 
§ 8 

Entstehung des Beitragsanspruches 
Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr. 
 

§ 9 
Vorausleistungen 

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ortsgemeinde Kettig 
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende 
Jahr bemessen. 

§ 10 
Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist. 
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner. 
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§ 11 
Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt und 1 Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
(2) Der Beitragsbescheid enthält: 
1. die Bezeichnung des Beitrages, 
2. den Namen des Beitragsschuldners, 
3. die Bezeichnung des Grundstückes, 
4. den zu zahlenden Betrag, 
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, 

des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung, 
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins, 
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und 
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

 
§ 12 

Übergangs- bzw. Verschonungsregelung 
(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich § 7 Absätze 1 
und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
berücksichtigt und beitragspflichtig werden, nach  
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage, 
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn, 
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges, 
d)   5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Veranlagungen für Grund-

erwerb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oder anderer Teilanlagen. 
Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt auch bei der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. 
Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition 
der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann 
die jeweils erreichte höhere Verschonungsdauer. 
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zum 01.01. des Kalenderjahres, in dem die sachlichen 
Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB bzw. für die Ausbaubeiträge 
nach dem KAG entstanden sind. 
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. 
Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 
20 Jahre festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem 01.01. des Kalenderjahres, in dem 
die Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leistung bzw. die Abnahme der Verkehrsanlage 
erfolgt ist. 
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet zu 
Ausgleichsbeträgen herangezogen werden bzw. worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 
KAG die Verschonungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt 
festgelegt: 
 
0,01 bis 2,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   2 Jahre Verschonung 
2,01 bis 4,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   4 Jahre Verschonung 
4,01 bis 6,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   6 Jahre Verschonung 
6,01 bis 8,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   8 Jahre Verschonung 
8,01 bis 10,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 10 Jahre Verschonung 
10,01 bis 12,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 12 Jahre Verschonung 
12,01 bis 14,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung 
14,01 bis 16,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung 
16,01 bis 18,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung 
mehr als 18,00 € pro qm   Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung 
 
Die Verschonung beginnt zum 01.01. des Kalenderjahres in dem die sachlichen 
Ausgleichsbetragspflichten entstanden sind. 
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§ 13  

Mitteilungs- und Auskunftspflichten 
(1)  Änderungen im Grundstückeigentum bzw. im dinglichen Nutzungsrecht sind der 
Ortsgemeinde Kettig vom bisherigen und neuen Grundstückseigentümer bzw. vom dinglich 
Nutzungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen. 
(2)  Änderungen der Grundstücksfläche, der Anzahl der Vollgeschosse oder Geschosse 
sowie Änderungen der Nutzung sind der Ortsgemeinde Kettig vom Grundstückseigentümer 
bzw. vom dinglich Nutzungsberechtigten unverzüglich anzuzeigen. 
(3)  Der Grundstückseigentümer bzw. der dinglich Nutzungsberechtigter ist verpflichtet, 
der Ortsgemeinde Kettig über die Anzahl der (bewohnten) Geschosse sowie der Nutzung des 
Gebäudes und einzelner Teilbereiche Auskunft zu geben.  
 

§ 14  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt, wer entgegen § 13 
Änderungen 
a)   im Grundstückseigentum bzw. dinglichen Nutzungsrecht, 
b)   der Grundstücksfläche, 
c)   der Anzahl der Geschosse bzw. Vollgeschosse oder 
d)   der Nutzung 
nicht unverzüglich der Ortsgemeinde Kettig mitteilt. 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt ferner, wer entgegen § 13 
Abs. 3 keine Auskunft gibt oder falsche Angaben macht. 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 können mit einer Geldbuße von 50,00 € bis 
10.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen würde, überschreiten.  
(4) Für das Bußgeldverfahren gelten außer den Vorschriften des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten § 378 Abs. 3, §§ 391, 393, 396, 397, 407 und 411 der 
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.  
 

§ 15  
Öffentliche Last 

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

§ 16 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Ortsgemeinde Kettig zur Erhebung von Einmalbeiträgen 
nach tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung) vom 01.04.2003 außer Kraft.  
(3) Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen entstanden sind, bleiben 
diese hiervon unberührt, und es gelten insoweit für diese die bisherigen Regelungen weiter. 
 
Anlage 1: Plan Abrechnungseinheiten 
Anlage 2: Begründung Abrechnungseinheiten 
 
Kettig, den 18.12.2023        
Ortsgemeinde Kettig 
(Siegel)       (Peter Moskopp) 

Ortsbürgermeister 
 
Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: 
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Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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Anlage 2: Begründung der Abrechnungseinheiten 
 
Die Ortsgemeinde Kettig wird in zwei Abrechnungseinheiten unterteilt: 

 
- Abrechnungseinheit 1: Innenortslage 
- Abrechnungseinheit 2: Gewerbegebiet 

 
Beide Abrechnungseinheiten sind räumlich durch eine Außenbereichsfläche voneinander 
getrennt und nur über den Mittelweg miteinander verbunden. Sie weisen unterschiedliche 
Strukturen hinsichtlich der Grundstücksgrößen, der Art der Bebauung und der Straßenzüge 
auf. 

1. Innenortslage 
Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang. Nennenswerte trennende Zäsuren sind nicht erkennbar. Die 
Abrechnungseinheit hat eine Einwohnerzahl von ca. 3.500. 
 

2. Gewerbegebiet 
Die Straßen (bereits bestehende und zukünftig hergestellte) in der Abrechnungseinheit 
bilden einen räumlichen und funktionalen Zusammenhang. Nennenswerte trennende 
Zäsuren sind nicht erkennbar, insbesondere, da sie durch den Kreisel unproblematisch 
überquerbar sind. 
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Stadt Mülheim-Kärlich 
 
Stadtbürgermeister Gerd Harner | Kapellenplatz 16, 56218 Mülheim-
Kärlich | Telefon: 02630 / 94550 |  Fax: 02630 / 945549 | E-Mail: 
info@muelheim-kaerlich.de | www.muelheim-kaerlich.de | 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 8  - 12 Uhr, Donnerstag 
8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr 
 
 
 

Aus der Arbeit des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Mülheim-Kärlich 
 
Am Donnerstag, 23.11.2023, fand eine 20. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der 
Stadt Mülheim-Kärlich statt, über deren Verlauf folgendes zu berichten ist: 
 
Erfrischungsgeld für die ehrenamtliche Tätigkeit des Wahlvorstandes bei der Europa- 
und Kommunalwahl 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Stadtrat einstimmig empfohlen zu beschließen, den 
Mitgliedern des Wahlvorstandes für ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei der Kommunalwahl 2024 
ein Erfrischungsgeld von 75 € für Beisitzer, sowie je 100 € für Schriftführer und Wahlvorsteher 
zu gewähren. Darüber hinaus hat der Haupt- und Finanzausschuss dem Stadtrat einstimmig 
empfohlen, diese Regelung auf evtl. Folgetage sowie evtl. hinzugezogene Hilfskräfte 
auszudehnen. Die entsprechenden Haushaltsmittel sollen im Haushaltsplan 2024 
bereitgestellt werden.  
 
Forstwirtschaftsplan 2024 der Stadt Mülheim-Kärlich 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Stadtrat einstimmig empfohlen, dem 
Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2024 zuzustimmen und die jeweiligen Mittel im Haushalt 
2024 einzuplanen. 
 
Information zum Brennholzverkauf über Webshop 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Stadtrat einstimmig empfohlen, die Preise für 
Brennholz für die Saison 2023/2024 wie folgt festzulegen: 
Buche/Eiche: 70,00 €/Fm netto 
Weichhölzer: 56,00 €/Fm netto 
Nadelhölzer: 52,50 €/Fm netto 
 
BAT-Konzept (Biotopbaum, Altholz und Totholz-Konzept) 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Stadtrat einstimmig empfohlen, das BAT-Konzept 
im Gemeindewald Mülheim-Kärlich anzuwenden. 
 
Anpassung Hundesteuersatzung 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Stadtrat einstimmig empfohlen, die 
Hundesteuersatzung zu beschließen. 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Mülheim-Kärlich für das Haushaltsjahr 
2024 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Stadtrat einstimmig empfohlen, die 
Haushaltssatzung mit den besprochenen Änderungen sowie den Haushaltsplan für das Jahr 
2024 anzunehmen.  
 
 
 
 

mailto:info@muelheim-kaerlich.de
http://www.muelheim-kaerlich.de/
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Erlass einer neuen Ausbaubeitragssatzung zum Zwecke der Einführung des 
wiederkehrende Straßenausbaubeitrages 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Stadtrat einstimmig empfohlen, die Satzung zur 
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen zu 
beschließen.  
 
Beitragsmäßige Abrechnung der Ausbaumaßnahme "Heeresstraße 2 / Ecke 
Weißenthurmer Straße" im Stadtteil Kärlich 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Stadtrat einstimmig folgende Beschlussfassung 
empfohlen: 
1. Die im Einmündungsbereich der Heeresstraße 2 / Ecke Weißenthurmer Straße geplanten 

Ausbauarbeiten sollen durchgeführt werden. 
2. Die beitragsfähigen Investitionsaufwendungen werden im Wege der Erhebung 

wiederkehrender Ausbaubeiträge abgerechnet. 
 
Erlass einer Satzung zum Zwecke der Einführung wiederkehrender Beiträge für Feld-, 
Weinbergs- und Waldwege 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Stadtrat einstimmig empfohlen, die Satzung über 
die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege zu beschließen. 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung hat der Haupt- und Finanzausschuss dem Stadtrat 
einstimmig eine Beschlussempfehlung zu einer Finanzangelegenheit ausgesprochen. 
 
 
 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege  
der Stadt Mülheim-Kärlich vom 14.12.2023  

 
 

Der Stadtrat Mülheim-Kärlich hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der 
§§ 2, 7 und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der jeweiligen zur Zeit gültigen 
Fassung folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 

 

INHALTSÜBERSICHT: 
§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen ....................................................................................... 1 
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen ...................................................................................... 2 
§ 3 Ermittlungsgebiete ........................................................................................................... 2 
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht ........................................................................................ 3 
§ 5 Gemeindeanteil ................................................................................................................ 3 
§ 6 Beitragsmaßstab .............................................................................................................. 3 
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke ............................................................ 5 
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches ................................................................................ 5 
§ 9 Vorausleistungen ............................................................................................................. 5 
§ 10 Beitragsschuldner .......................................................................................................... 5 
§ 11 Veranlagung und Fälligkeit ............................................................................................. 6 
§ 12 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung ....................................................................... 6 
§ 13 Mitteilungs- und Auskunftspflichten ................................................................................ 7 
§ 14 Ordnungswidrigkeiten ..................................................................................................... 7 
§ 15 Öffentliche Last .............................................................................................................. 8 
§ 16 In-Kraft-Treten ................................................................................................................ 8 
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§ 1 
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen 

(1) Die Stadt Mülheim-Kärlich erhebt wiederkehrende Beiträge für die 
Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs- und 
Waldwegen. 
(2) Beiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der 
Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen.  
 

§ 2 
Beitragsgegenstand 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen alle im Außenbereich (§ 35 BauGB) der Stadt Mülheim-
Kärlich gelegenen Grundstücke, die durch Feld-, Weinbergs- oder Waldwege erschlossen 
sind. 
(2) Ein Grundstück ist durch Feld-, Weinbergs- oder Waldweg erschlossen, wenn die 
tatsächliche und rechtliche Möglichkeit besteht, ein Grundstück oder einen Grundstücksteil zu 
Bewirtschaftungszwecken über diese Wege zu erreichen. Hierbei ist es unbeachtlich, ob es 
unmittelbar an einen Feld-, Weinbergs- oder Waldweg angrenzt oder nur mittelbar über andere 
Grundstücke erschlossen wird. 
 

§ 3 
Beitragsmaßstab  

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche. 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
des Grundstücks ist. 
 

§ 5 
Beitragsermittlung 

Der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages werden die tatsächlichen jährlichen 
Investitionsaufwendungen und Unterhaltungskosten zugrunde gelegt (Jährlichkeitsprinzip). 
 

§ 6 
Gemeindeanteil 

Zur Abdeckung des Verkehrs, der nicht den Beitragsschuldnern zuzurechnen ist, 
insbesondere durch anderweitige, d. h. nicht land-, forst- und weinwirtschaftliche Nutzungen 
des Wegenetzes, welche einen spezifischen Unterhaltungsbedarf auslösen, wird ein 
Gemeindeanteil von 10 % festgesetzt. 
 

§ 7 
Behandlung von Jagdpachtanteilen 

(1) Von den beitragsfähigen Aufwendungen und Kosten sind Einnahmeüberschüsse aus der 
Jagdverpachtung und ähnlichem abzuziehen, die die Grundstückseigentümer, ihre 
Vereinigungen oder Körperschaften für die Herstellung, den Ausbau und die Unterhaltung der 
Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Stadt Mülheim-Kärlich zur Verfügung stellen, wenn nicht 
Auszahlungsansprüchen von Grundstückseigentümern entsprochen wird; anderenfalls ist 
nach Absatz 2 zu verfahren. 
(2) Werden der Stadt Mülheim-Kärlich Einnahmeüberschüsse aus der Jagdverpachtung und 
ähnlichem nicht von allen Beitragsschuldnern zur Verfügung gestellt, so sind die der Stadt 
Mülheim-Kärlich zufließenden Beiträge auf die Beiträge der Beitragsschuldner, die keine 
Auszahlungsansprüche gestellt haben, entsprechend anzurechnen. 
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§ 8 
Entstehung des Beitragsanspruchs 

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr. 
 

§ 9 
Fälligkeit 

Die Beiträge werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und 1 Monat nach Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides fällig. 

§ 10 
Vorausleistungen 

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Stadt Mülheim-Kärlich 
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende 
Jahr bemessen. 
 

§ 11 
Öffentliche Last 

Der Wegebeitrag nach dieser Satzung liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück.  
 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft. 
 
Mülheim-Kärlich, den 14.12.2023  
Stadt Mülheim-Kärlich 
(Siegel)         Gerd Harner 

(Stadtbürgermeister) 
 

Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.  
 
 
 
 

Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den  
Ausbau von Verkehrsanlagen der Stadt Mülheim-Kärlich                                                                           

vom 14.12.2023 
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) 

 
Der Stadtrat Mülheim-Kärlich  hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der 
§§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
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§ 1 

Erhebung von Ausbaubeiträgen 
(1) Die Stadt Mülheim-Kärlich erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und den 
Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) und dieser Satzung. 
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der 
Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben. 
1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen 
Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand, 

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder 
deren Ergänzung durch weitere Teile, 

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage, 
4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der 

Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit 
und Leistungsfähigkeit einer Anlage. 

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, 
die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind. 
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach 
§§ 135 a-c BauGB zu erheben sind. 
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der 
Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen. 
 

§ 2 
Beitragsfähige Verkehrsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie 
selbstständige Parkplatzflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und 
Radwege. 
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit 
den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und 
Fußwegbelag. 

§ 3 
Ermittlungsgebiete 

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen folgender Gebiete bilden jeweils 
einheitliche öffentliche Einrichtungen (Abrechnungseinheiten), wie sie sich aus dem als Anlage 
1 beigefügten Plan ergeben. 

1. Die Abrechnungseinheit 1 „Innenortslage“ 
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2. Die Abrechnungseinheit 2 „Urmitz Bahnhof“ 
3. Die Abrechnungseinheit 3 „Gewerbegebiet“ 
4. Die Abrechnungseinheit 4 „Industriepark -Am guten Mann-“ 

 
Die Begründung für die Ausgestaltung der Abrechnungseinheiten ist dieser Satzung als 
Anlage 2 beigefügt.  
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden 
Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen in der jeweiligen 
Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt. 

§ 4 
Gegenstand der Beitragspflicht 

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder 
eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben. 

§ 5 
Gemeindeanteil 

Der Gemeindeanteil beträgt in der Abrechnungseinheit 1 „Innenortslage“ 25 %. 
Der Gemeindeanteil beträgt in der Abrechnungseinheit 2 „Urmitz Bahnhof“ 25 %. 
Der Gemeindeanteil beträgt in der Abrechnungseinheit 3 „Gewerbegebiet“ 25 %. 
Der Gemeindeanteil beträgt in der Abrechnungseinheit 4 „Industriepark -Am guten Mann-“ 
25 %. 
 

§ 6 
Beitragsmaßstab 

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je 
Vollgeschoss beträgt 15 v.H.. 
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der 
Landesbauordnung.  
 
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt: 
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur teilweise 

überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB 
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. 
entsprechend anzuwenden. 

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB), sind zu berücksichtigen: 
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis 

zu einer Tiefe von 40 m, 
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch 

einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind 
(Hinterliegergrundstück), die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden 
Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m. 

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt. 

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden 
Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise 
selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer  
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt. 
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht 
die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der 
innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige 
Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten 
Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich 
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genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der 
tatsächlichen Nutzung.    

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Festplatz, 
Freibad, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, wird die Fläche 
des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, wird 
die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 
angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5. 
 

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt: 
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl der 

Vollgeschosse zugrundegelegt. 
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern 

eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,0 geteilte 
höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die 
höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. 
Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- 
oder abgerundet. 

4. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt 
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist 
die tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen, 
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschossen. 
Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken  
oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.  

5. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich 
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,0 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der 
Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.  

6. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, 
Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die 
tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

7. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt 
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die 
tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

8. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend 
angewandt, wie sie bestehen für 
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über 
das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, 
b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß enthält. 
9. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 

Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den 
vorstehenden Regelungen. 

10. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von 
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse 
vorhandene Zahl.  
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(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorstehenden 
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt 
entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte 
Grundstücke in sonstigen Baugebieten.  
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt 
genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.. 
 

§ 7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 12 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage 
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der 
Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt.  
(2) Grundstücke, die von zwei oder mehr Verkehrsanlagen, die unterschiedlichen 
Abrechnungseinheiten zuzuordnen sind, erschlossen sind, sind für jede Abrechnungseinheit 
beitragspflichtig. Sie werden jedoch nur mit jeweils 50 % ihrer gewichteten Fläche angesetzt. 
 

§ 8 
Entstehung des Beitragsanspruches 

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31.Dezember für das abgelaufene Jahr. 
 

§ 9 
Vorausleistungen 

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Stadt Mülheim-Kärlich 
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende 
Jahr bemessen. 

§ 10 
Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist. 
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 11 
Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt und 1 Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
(2) Der Beitragsbescheid enthält: 
1. die Bezeichnung des Beitrages, 
2. den Namen des Beitragsschuldners, 
3. die Bezeichnung des Grundstückes, 
4. den zu zahlenden Betrag, 
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, 

des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung, 
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins, 
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und 
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
9.  

§ 12 
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung 

(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich § 7 Absätze 1 
und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
berücksichtigt und beitragspflichtig werden, nach  
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage, 
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn, 
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges, 
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d)   5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Veranlagungen für 
Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oder anderer Teilanlagen. 

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt auch bei der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. 
Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition 
der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann 
die jeweils erreichte höhere Verschonungsdauer. 
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zum 01.01. des Kalenderjahres, in dem die sachlichen 
Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB bzw. für die Ausbaubeiträge 
nach dem KAG entstanden sind. 
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. 
Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 
20 Jahre festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem 01.01. des Kalenderjahres, in dem 
die Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leistung bzw. die Abnahme der Verkehrsanlage 
erfolgt ist. 
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet zu 
Ausgleichsbeträgen herangezogen werden bzw. worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 
KAG die Verschonungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt 
festgelegt: 
 
0,01 bis 2,00 € pro qm   Grundstücksfläche –   2 Jahre Verschonung 
2,01 bis 4,00 € pro qm    Grundstücksfläche –   4 Jahre Verschonung 
4,01 bis 6,00 € pro qm   Grundstücksfläche –   6 Jahre Verschonung 
6,01 bis 8,00 € pro qm   Grundstücksfläche –   8 Jahre Verschonung 
8,01 bis 10,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 10 Jahre Verschonung 
10,01 bis 12,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 12 Jahre Verschonung 
12,01 bis 14,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung 
14,01 bis 16,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung 
16,01 bis 18,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung 
mehr als 18,00 € pro qm   Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung 
 
Die Verschonung beginnt zum 01.01. des Kalenderjahres in dem die sachlichen 
Ausgleichsbetragspflichten entstanden sind. 
 

§ 13  
Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

(1)  Änderungen im Grundstückeigentum bzw. im dinglichen Nutzungsrecht sind der Stadt 
Mülheim-Kärlich vom bisherigen und neuen Grundstückseigentümer bzw. vom dinglich 
Nutzungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen. 
(2)  Änderungen der Grundstücksfläche, der Anzahl der Vollgeschosse oder Geschosse 
sowie Änderungen der Nutzung sind der Stadt Mülheim-Kärlich vom Grundstückseigentümer 
bzw. vom dinglich Nutzungsberechtigten unverzüglich anzuzeigen. 
(3)  Der Grundstückseigentümer bzw. der dinglich Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der 
Stadt Mülheim-Kärlich über die Anzahl der (bewohnten) Geschosse sowie der Nutzung des 
Gebäudes und einzelner Teilbereiche Auskunft zu geben.  

 
§ 14  

Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt, wer entgegen § 13 
Änderungen 
a)   im Grundstückseigentum bzw. dinglichen Nutzungsrecht, 
b)   der Grundstücksfläche, 
c)   der Anzahl der Geschosse bzw. Vollgeschosse oder 
d)   der Nutzung 
nicht unverzüglich der Stadt Mülheim-Kärlich mitteilt. 
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(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt ferner, wer entgegen § 13 
Abs. 3 keine Auskunft gibt oder falsche Angaben macht. 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 können mit einer Geldbuße von 50,00 € bis 
10.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen würde, überschreiten.  
(4) Für das Bußgeldverfahren gelten außer den Vorschriften des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten § 378 Abs. 3, §§ 391, 393, 396, 397, 407 und 411 der 
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.  

§ 15  
Öffentliche Last 

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

§ 16 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Mülheim-Kärlich zur Erhebung von Einmalbeiträgen 
nach tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung) vom 05.11.2002 sowie die 1. Änderung der Satzung vom 30.01.2003 
außer Kraft.  
(3) Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen entstanden sind, bleiben 
diese hiervon unberührt, und es gelten insoweit für diese die bisherigen Regelungen weiter. 
 
Anlage 1: Plan Abrechnungseinheiten 
 
Anlage 2: Begründung Abrechnungseinheiten 
 
Mülheim-Kärlich, den 14.12.2023         
Stadt Mülheim-Kärlich 
(Siegel)       (Gerd Harner) 

Stadtbürgermeister 
 
Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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Anlage 2: Begründung der Abrechnungseinheiten 
 
Die Stadt Mülheim-Kärlich wird in vier Abrechnungseinheiten unterteilt: 

- Abrechnungseinheit 1: Innenortslage 
- Abrechnungseinheit 2: Urmitz Bahnhof 
- Abrechnungseinheit 3 Gewerbegebiet 
- Abrechnungseinheit 4: Industriepark -Am guten Mann- 

 
1. Innenortslage 

Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang. Nördlich trennen Außenbereichsflächen diese von den anderen 
Abrechnungseinheiten. Nennenswerte Zäsuren innerhalb der Einheit sind nicht erkennbar. 
Die Einwohnerzahl beträgt ca 9.300. 

 
2. Urmitz Bahnhof 

Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang. Die Abrechnungseinheit wird zur Innenortslage hin durch große 
Außenbereichsflächen getrennt. Zwischen der Abrechnungseinheit Industriepark –Am 
guten Mann- und Urmitz Bahnhof liegt einerseits eine größere Außenbereichsfläche und 
zum anderen die Bahnlinie, die an dieser Stelle nicht gequert werden kann. Hierdurch ist 
eine trennende Zäsur gegeben. Weiterhin sind Grundstücksgröße und Nutzung der beiden 
Abrechnungseinheiten unterschiedlich. Das Baugebiet 30 Morgen (südlich gelegen) grenzt 
unmittelbar an das Gewerbegebiet. Die trennende Wirkung ist durch die L 125 gegeben, die 
an dieser Stelle nicht überquert werden kann. Die Grundstückzuschnitte und die 
unterschiedlichen Nutzungen sind auch Indikator diese voneinander zu trennen. 
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Innerhalb der Abrechnungseinheit Urmitz Bahnhof verlaufen zwar die Bahnlinie und die B9, 
diese haben aber keine trennende Wirkung, da alle Bereiche durch Unterführungen 
fußläufig erreichbar sind und Kita sowie Grundschule im Zentrum der Abrechnungseinheit 
liegen. 
Nennenswerte Zäsuren innerhalb der Einheit sind nicht erkennbar. Die Einwohnerzahl 
beträgt ca. 1.500. 

 
3. Gewerbegebiet 

Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang. Darüber hinaus ist die durchschnittliche Größe der bebauten bzw. 
bebaubaren Grundstücke in der Abrechnungseinheit deutlich größer als diejenigen der 
anderen Abrechnungseinheiten. Nennenswerte Zäsuren innerhalb der Einheit sind nicht 
erkennbar, insbesondere das kleine Wohngebiet „Siedlung Depot“ fügt sich in das gesamte 
Gebiet ein und ist nur über die Abrechnungseinheit 3 erreichbar. Die Einwohnerzahl beträgt 
ca. 500. 
 

4. Industriepark -Am guten Mann- 
Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang. Die Abrechnungseinheit wird durch große Außenbereichsflächen südlich 
sowie östlich von den anderen Abrechnungseinheiten getrennt. Auch die Bahnlinie stellt in 
diesem Bereich eine trennende Wirkung dar. Darüber hinaus ist die durchschnittliche Größe 
der bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke in der Abrechnungseinheit deutlich größer als 
diejenigen der anderen Abrechnungseinheiten. Nennenswerte Zäsuren innerhalb der 
Einheit sind nicht erkennbar. 
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Ortsgemeinde Sankt Sebastian 
 
Ortsbürgermeister Marco Seidl | Hauptstraße 10-12, 56220 St. 
Sebastian | Telefon: 0261 / 8135 | Fax: 0261 / 9887637 |  E-Mail: 
marco.seidl@vgwthurm.de | www.gemeinde-sankt-sebastian.de | 
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 16 - 19 Uhr, Mittwoch 8 -11 
Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: Dienstag und Donnerstag 18 -
19 Uhr, Sprechstunde 1. Beigeordneter Hajo Reif Donnerstag 18 - 19 
Uhr oder nach Vereinbarung 
 

3. Satzung vom 23.11.2023 zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 

der Ortsgemeinde Sankt Sebastian 
vom 08.10.2015 

 
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Sankt Sebastian hat am 23.11.2023 auf Grund des § 
24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), 
in der zur Zeit geltenden Fassung, i. V. m. den §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) in der zur Zeit geltenden 
Fassung die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 

§ 1 
In der Anlage zur Friedhofsgebührensatzung wird im Bereich „II. Verlängerung von 
Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten“ die Nr. 1 c) wie folgt geändert: 
c) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts im Rahmen der zweiten von späteren 
Bestattungen bzw. nach Ablauf der ersten Nutzungszeit werden wird für jedes 
angefangenes volle Jahr 1/25 des Grundpreises nach Buchstabe a) erhoben. Soweit volle 
Jahre nicht erreicht werden, bemisst sich die Gebühr nach dem abgelaufenen Teil des 
Jahres.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sankt Sebastian, den 23.11.2023 
 
Marco Seidl          
Ortsbürgermeister 
 
Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten 
ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn 
3. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Ortsgemeinde Sankt Sebastian unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 

mailto:marco.seidl@vgwthurm.de
http://www.gemeinde-sankt-sebastian.de/
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Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den  
Ausbau von Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde St. Sebastian                                                     

vom 23.11.2023 
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) 

 
Der Ortsgemeinderat St. Sebastian  hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und 
der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
INHALTSÜBERSICHT: 

 
§ 1 

Erhebung von Ausbaubeiträgen 
(1) Die Ortsgemeinde St. Sebastian erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und 
den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) und dieser Satzung. 
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der 
Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben. 
1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen 
Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand, 

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder 
deren Ergänzung durch weitere Teile, 

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage, 
4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der 

Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit 
und Leistungsfähigkeit einer Anlage. 

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, 
die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind. 
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach §§ 
135 a-c BauGB zu erheben sind. 
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der 
Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen. 
 

§ 2 
Beitragsfähige Verkehrsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie 
selbstständige Parkplatzflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und 
Radwege. 

§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen ................................................................................................ 1 
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen ............................................................................................... 2 
§ 3 Ermittlungsgebiete .................................................................................................................... 2 
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht ................................................................................................. 2 
§ 5 Gemeindeanteil ......................................................................................................................... 3 
§ 6 Beitragsmaßstab ....................................................................................................................... 3 
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke ..................................................................... 5 
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches ......................................................................................... 5 
§ 9 Vorausleistungen ...................................................................................................................... 5 
§ 10 Beitragsschuldner ................................................................................................................... 5 
§ 11 Veranlagung und Fälligkeit ...................................................................................................... 5 
§ 12 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung ................................................................................ 6 
§ 13 Mitteilungs- und Auskunftspflichten ......................................................................................... 7 
§ 14 Ordnungswidrigkeiten .............................................................................................................. 7 
§ 15 Öffentliche Last ....................................................................................................................... 7 
§ 16 In-Kraft-Treten ......................................................................................................................... 8 
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(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit 
den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und 
Fußwegbelag. 
 

§ 3 
Ermittlungsgebiete 

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde St. Sebastian bilden 
als einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit 
„Innenortslage“), wie es sich aus dem als Anlage 1 beigefügten Plan ergibt. 
Die Begründung für die Ausgestaltung der Abrechnungseinheit ist dieser Satzung als Anlage 
2 beigefügt.  
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden 
Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit 
„Innenortslage“ nach Abs. 1 ermittelt. 
 

§ 4 
Gegenstand der Beitragspflicht 

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder 
eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben. 
 

§ 5 
Gemeindeanteil 

Der Gemeindeanteil beträgt 25 %. 
 

§ 6 
Beitragsmaßstab 

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je 
Vollgeschoss beträgt 15 v.H.. 
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der 
Landesbauordnung.  
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt: 
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur teilweise 

überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB 
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. 
entsprechend anzuwenden. 

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB), sind zu berücksichtigen: 
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis 

zu einer Tiefe von 40 m, 
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch 
einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), 
die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer 
Tiefe von 40 m. 
c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt. 
d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden 

Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise 
selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer  
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt. 
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht 
die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der 
innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige 
Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
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Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten 
Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich 
genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der 
tatsächlichen Nutzung.    

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Festplatz, 
Freibad, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, wird die Fläche 
des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, wird 
die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 
angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5. 
 

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt: 
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl der 

Vollgeschosse zugrundegelegt. 
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern 

eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,0 geteilte 
höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die 
höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. 
Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- 
oder abgerundet. 

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt 
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist 
die tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen, 
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei 

Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder 
industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.  

4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich 
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,0 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der 
Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.  

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, 
Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die 
tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt 
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die 
tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend 
angewandt, wie sie bestehen für 
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über 
das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, 
b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß enthält. 
8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 

Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den 
vorstehenden Regelungen. 
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9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von 
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse 
vorhandene Zahl.  

(1) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorstehenden 
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt 
entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte 
Grundstücke in sonstigen Baugebieten.  
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt 
genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.. 

 
§ 7 

Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 
(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 12 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage 
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der 
Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt.  
(2) Grundstücke, die von zwei oder mehr Verkehrsanlagen, die unterschiedlichen 
Abrechnungseinheiten zuzuordnen sind, erschlossen sind, sind für jede Abrechnungseinheit 
beitragspflichtig. Sie werden jedoch nur mit jeweils 50 % ihrer gewichteten Fläche angesetzt. 
 

§ 8 
Entstehung des Beitragsanspruches 

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr. 
 

§ 9 
Vorausleistungen 

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ortsgemeinde St. Sebastian 
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende 
Jahr bemessen. 
 

§ 10 
Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist. 
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 11 
Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt und 1 Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
(2) Der Beitragsbescheid enthält: 
1. die Bezeichnung des Beitrages, 
2. den Namen des Beitragsschuldners, 
3. die Bezeichnung des Grundstückes, 
4. den zu zahlenden Betrag, 
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, 

des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung, 
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins, 
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und 
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
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§ 12 
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung 

(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich § 7 Absätze 1 
und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
berücksichtigt und beitragspflichtig werden, nach  
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage, 
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn, 
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges, 
d)   5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Veranlagungen für 

Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oder anderer Teilanlagen. 
Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt auch bei der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. 
Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition 
der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann 
die jeweils erreichte höhere Verschonungsdauer. 
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zum 01.01. des Kalenderjahres, in dem die sachlichen 
Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB bzw. für die Ausbaubeiträge 
nach dem KAG entstanden sind. 
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. 
Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 
20 Jahre festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem 01.01. des Kalenderjahres, in dem 
die Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leistung bzw. die Abnahme der Verkehrsanlage 
erfolgt ist. 
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet zu 
Ausgleichsbeträgen herangezogen werden bzw. worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 
KAG die Verschonungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt 
festgelegt: 
0,01 bis 2,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   2 Jahre Verschonung 
2,01 bis 4,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   4 Jahre Verschonung 
4,01 bis 6,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   6 Jahre Verschonung 
6,01 bis 8,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   8 Jahre Verschonung 
8,01 bis 10,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 10 Jahre Verschonung 
10,01 bis 12,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 12 Jahre Verschonung 
12,01 bis 14,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung 
14,01 bis 16,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung 
16,01 bis 18,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung 
mehr als 18,00 € pro qm   Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung 
 
Die Verschonung beginnt zum 01.01. des Kalenderjahres in dem die sachlichen 
Ausgleichsbetragspflichten entstanden sind. 
 

§ 13  
Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

(1)  Änderungen im Grundstückeigentum bzw. im dinglichen Nutzungsrecht sind der 
Ortsgemeinde St. Sebastian vom bisherigen und neuen Grundstückseigentümer bzw. vom 
dinglich Nutzungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen. 
(2)  Änderungen der Grundstücksfläche, der Anzahl der Vollgeschosse oder Geschosse 
sowie Änderungen der Nutzung sind der Ortsgemeinde St. Sebastian vom 
Grundstückseigentümer bzw. vom dinglich Nutzungsberechtigten unverzüglich anzuzeigen. 
(3)  Der Grundstückseigentümer bzw. der dinglich Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der 
Ortsgemeinde St. Sebastian über die Anzahl der (bewohnten) Geschosse sowie der Nutzung 
des Gebäudes und einzelner Teilbereiche Auskunft zu geben.  
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§ 14  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt, wer entgegen § 13 
Änderungen 
a)   im Grundstückseigentum bzw. dinglichen Nutzungsrecht, 
b)   der Grundstücksfläche, 
c)   der Anzahl der Geschosse bzw. Vollgeschosse oder 
d)   der Nutzung 
nicht unverzüglich der Ortsgemeinde St. Sebastian mitteilt. 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt ferner, wer entgegen § 13 
Abs. 3 keine Auskunft gibt oder falsche Angaben macht. 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 können mit einer Geldbuße von 50,00 € bis 
10.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen würde, überschreiten.  
(4) Für das Bußgeldverfahren gelten außer den Vorschriften des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten § 378 Abs. 3, §§ 391, 393, 396, 397, 407 und 411 der 
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.  
 

§ 15  
Öffentliche Last 

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

§ 16 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Ortsgemeinde St. Sebastian zur Erhebung von 
Einmalbeiträgen nach tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von 
Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung) vom 10.01.2003 außer Kraft.  
(3) Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen entstanden sind, bleiben 
diese hiervon unberührt, und es gelten insoweit für diese die bisherigen Regelungen weiter. 
 
Anlage 1: Plan Abrechnungseinheit 
 
Anlage 2: Begründung Abrechnungseinheit 
 
 
St. Sebastian, den 23.11.2023       
Ortsgemeinde St. Sebastian 
(Siegel)       (Marco Seidl) 

Ortsbürgermeister 

 
Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
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Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 

 
 
 
 

Anlage 2: Begründung der Abrechnungseinheit 
 
Die Ortsgemeinde Sankt Sebastian bildet eine einheitliche Abrechnungseinheit. 

Innenortslage. Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und 
funktionalen Zusammenhang. Nennenswerte trennende Zäsuren sind nicht erkennbar. Die 
Abrechnungseinheit hat eine Einwohnerzahl von ca 2.700. 
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Ortsgemeinde Urmitz / Rhein 

 
Ortsbürgermeister Norbert Bahl Les-Noes-Platz 1, 56220 Urmitz / 
Rhein | Telefon: 02630 / 7048 | Fax: 02630 / 969361 | E-Mail: 
info@urmitz.de | www.urmitz.de | Öffnungszeiten: Montag und 
Donnerstag 17 - 19 Uhr, Mittwoch 17 - 19 Uhr nach Vereinbarung 
 
 
 
 

Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den  
Ausbau von Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Urmitz                                                                

vom 14.12.2023 
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) 

 
Der Ortsgemeinderat Urmitz  hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der 
§§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
INHALTSÜBERSICHT: 

 
§ 1 

Erhebung von Ausbaubeiträgen 
(1) Die Ortsgemeinde Urmitz erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und den 
Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) und dieser Satzung. 
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der 
Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben. 
1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen 
Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand, 

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder 
deren Ergänzung durch weitere Teile, 

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage, 
4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der 

Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit 
und Leistungsfähigkeit einer Anlage. 

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, 
die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind. 

§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen ................................................................................................ 1 
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen ............................................................................................... 2 
§ 3 Ermittlungsgebiete .................................................................................................................... 2 
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht ................................................................................................. 2 
§ 5 Gemeindeanteil ......................................................................................................................... 3 
§ 6 Beitragsmaßstab ....................................................................................................................... 3 
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke ..................................................................... 5 
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches ......................................................................................... 5 
§ 9 Vorausleistungen ...................................................................................................................... 5 
§ 10 Beitragsschuldner ................................................................................................................... 5 
§ 11 Veranlagung und Fälligkeit ...................................................................................................... 5 
§ 12 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung ................................................................................ 6 
§ 13 Mitteilungs- und Auskunftspflichten ......................................................................................... 7 
§ 14 Ordnungswidrigkeiten .............................................................................................................. 7 
§ 15 Öffentliche Last ....................................................................................................................... 7 
§ 16 In-Kraft-Treten ......................................................................................................................... 8 
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(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach §§ 
135 a-c BauGB zu erheben sind. 
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der 
Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen. 
 

§ 2 
Beitragsfähige Verkehrsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie 
selbstständige Parkplatzflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und 
Radwege. 
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit 
den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und 
Fußwegbelag. 
 

§ 3 
Ermittlungsgebiete 

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Urmitz bilden als 
einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit 
„Innenortslage“), wie es sich aus dem als Anlage 1 beigefügten Plan ergibt. 
Die Begründung für die Ausgestaltung der Abrechnungseinheit ist dieser Satzung als Anlage 
2 beigefügt.  
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden 
Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit 
„Innenortslage“ nach Abs. 1 ermittelt. 
 

§ 4 
Gegenstand der Beitragspflicht 

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder 
eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben. 
 

§ 5 
Gemeindeanteil 

Der Gemeindeanteil beträgt 25 %. 
 

§ 6 
Beitragsmaßstab 

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je 
Vollgeschoss beträgt 15 v.H.. 
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der 
Landesbauordnung.  
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt: 
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur teilweise 

überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB 
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. 
entsprechend anzuwenden. 

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB), sind zu berücksichtigen: 
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis 
zu einer Tiefe von 40 m, 
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch 

einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind 
(Hinterliegergrundstück), die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden 
Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m. 

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben 
bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt. 
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d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden 
Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise 
selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer  
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt. 
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht 
die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der 
innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige 
Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten 
Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich 
genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der 
tatsächlichen Nutzung.    

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Festplatz, 
Freibad, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, wird die Fläche 
des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, wird 
die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 
angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5. 
 

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt: 
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl der 

Vollgeschosse zugrundegelegt. 
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern 

eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,0 geteilte 
höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die 
höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. 
Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- 
oder abgerundet. 

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt 
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 
Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirklichte 
Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die tatsächlich 
verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen, 
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei 

Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder 
industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.  

4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich 
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,0 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der 
Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.  

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, 
Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die 
tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt 
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die 
tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 
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7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend 
angewandt, wie sie bestehen für 
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über das 
zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, 
b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß enthält. 
8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 

Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den 
vorstehenden Regelungen. 

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von 
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse 
vorhandene Zahl.  

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorstehenden 
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt 
entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte 
Grundstücke in sonstigen Baugebieten.  
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt 
genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.. 
 

§ 7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 12 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage 
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der 
Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt. 
(2) Grundstücke, die von zwei oder mehr Verkehrsanlagen, die unterschiedlichen 
Abrechnungseinheiten zuzuordnen sind, erschlossen sind, sind für jede Abrechnungseinheit 
beitragspflichtig. Sie werden jedoch nur mit jeweils 50 % ihrer gewichteten Fläche angesetzt. 
 

§ 8 
Entstehung des Beitragsanspruches 

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr. 
 

§ 9 
Vorausleistungen 

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Ortsgemeinde Urmitz 
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende 
Jahr bemessen. 
 

§ 10 
Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist. 
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 11 
Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt und 1 Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
(2) Der Beitragsbescheid enthält: 
1. die Bezeichnung des Beitrages, 
2. den Namen des Beitragsschuldners, 
3. die Bezeichnung des Grundstückes, 
4. den zu zahlenden Betrag, 
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5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, 
des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung, 

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins, 
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und 
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

 
§ 12 

Übergangs- bzw. Verschonungsregelung 
(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich § 7 Absätze 1 
und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
berücksichtigt und beitragspflichtig werden, nach  
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage, 
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn, 
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges, 
d)   5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Veranlagungen für 

Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oder anderer Teilanlagen. 
Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt auch bei der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. 
Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition 
der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann 
die jeweils erreichte höhere Verschonungsdauer. 
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zum 01.01. des Kalenderjahres, in dem die sachlichen 
Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB bzw. für die Ausbaubeiträge 
nach dem KAG entstanden sind. 
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. 
Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 
20 Jahre festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem 01.01. des Kalenderjahres, in dem 
die Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leistung bzw. die Abnahme der Verkehrsanlage 
erfolgt ist. 
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet zu 
Ausgleichsbeträgen herangezogen werden bzw. worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 
KAG die Verschonungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt 
festgelegt: 
0,01 bis 2,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   2 Jahre Verschonung 
2,01 bis 4,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   4 Jahre Verschonung 
4,01 bis 6,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   6 Jahre Verschonung 
6,01 bis 8,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   8 Jahre Verschonung 
8,01 bis 10,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 10 Jahre Verschonung 
10,01 bis 12,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 12 Jahre Verschonung 
12,01 bis 14,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung 
14,01 bis 16,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung 
16,01 bis 18,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung 
mehr als 18,00 € pro qm   Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung 
 
Die Verschonung beginnt zum 01.01. des Kalenderjahres in dem die sachlichen 
Ausgleichsbetragspflichten entstanden sind. 
 

§ 13  
Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

(1)  Änderungen im Grundstückeigentum bzw. im dinglichen Nutzungsrecht sind der 
Ortsgemeinde Urmitz vom bisherigen und neuen Grundstückseigentümer bzw. vom dinglich 
Nutzungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen. 
(2)  Änderungen der Grundstücksfläche, der Anzahl der Vollgeschosse oder Geschosse 
sowie Änderungen der Nutzung sind der Ortsgemeinde Urmitz vom Grundstückseigentümer 
bzw. vom dinglich Nutzungsberechtigten unverzüglich anzuzeigen. 
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(3)  Der Grundstückseigentümer bzw. der dinglich Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der 
Ortsgemeinde Urmitz über die Anzahl der (bewohnten) Geschosse sowie der Nutzung des 
Gebäudes und einzelner Teilbereiche Auskunft zu geben.  
 

§ 14  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt, wer entgegen § 13 
Änderungen 
a)   im Grundstückseigentum bzw. dinglichen Nutzungsrecht, 
b)   der Grundstücksfläche, 
c)   der Anzahl der Geschosse bzw. Vollgeschosse oder 
d)   der Nutzung 
nicht unverzüglich der Ortsgemeinde Urmitz mitteilt. 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt ferner, wer entgegen § 13 
Abs. 3 keine Auskunft gibt oder falsche Angaben macht. 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 können mit einer Geldbuße von 50,00 € bis 
10.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen würde, überschreiten.  
(4) Für das Bußgeldverfahren gelten außer den Vorschriften des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten § 378 Abs. 3, §§ 391, 393, 396, 397, 407 und 411 der 
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.  
 

§ 15  
Öffentliche Last 

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

§ 16 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Ortsgemeinde Urmitz zur Erhebung von Einmalbeiträgen 
nach tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung) vom 12.03.2003 außer Kraft.  
(3) Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen entstanden sind, bleiben 
diese hiervon unberührt, und es gelten insoweit für diese die bisherigen Regelungen weiter. 
 
Anlage 1: Plan Abrechnungseinheit 
 
Anlage 2: Begründung Abrechnungseinheit 
 
Urmitz, den  14.12.2023        
Ortsgemeinde Urmitz 
(Siegel)      (Norbert Bahl) 

Ortsbürgermeister 
 
Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
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Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anlage 2: Begründung der Abrechnungseinheit  
 
Die Ortsgemeinde Urmitz bildet eine einheitliche Abrechnungseinheit.  
Innenortslage  
Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang. Nennenswerte trennende Zäsuren sind nicht erkennbar.  Die 
Abrechnungseinheit hat eine Einwohnerzahl von ca. 3.500.  
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Stadt Weißenthurm 

 
Stadtbürgermeister Gerd Heim | Hauptstraße 185, 56575 
Weißenthurm | Telefon: 02637 / 92020 | Fax: 02637 / 920222 | E-Mail: 
info@weissenthurm.de | www.weissenthurm.de | Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr | Sprechstunde Stadtbürgermeister: 
Dienstag und Donnerstag nach Vereinbarung  
 
 

 

Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den  
Ausbau von Verkehrsanlagen der Stadt Weißenthurm                                                                    

vom 14.12.2023 
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) 

 
Der Stadtrat Weißenthurm  hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 
2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 
INHALTSÜBERSICHT: 

 
§ 1 

Erhebung von Ausbaubeiträgen 
(1) Die Stadt Weißenthurm erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und den 
Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) und dieser Satzung. 
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der 
Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben. 
1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen 
Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand, 

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder 
deren Ergänzung durch weitere Teile, 

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage, 
4. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der 

Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit 
und Leistungsfähigkeit einer Anlage. 

§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen ....................................................................................... 1 
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen ...................................................................................... 2 
§ 3 Ermittlungsgebiete ........................................................................................................... 2 
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht ........................................................................................ 2 
§ 5 Gemeindeanteil ................................................................................................................ 3 
§ 6 Beitragsmaßstab .............................................................................................................. 3 
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke ............................................................ 5 
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches ................................................................................ 5 
§ 9 Vorausleistungen ............................................................................................................. 5 
§ 10 Beitragsschuldner .......................................................................................................... 5 
§ 11 Veranlagung und Fälligkeit ............................................................................................. 5 
§ 12 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung ....................................................................... 6 
§ 13 Mitteilungs- und Auskunftspflichten ................................................................................ 7 
§ 14 Ordnungswidrigkeiten ..................................................................................................... 7 
§ 15 Öffentliche Last .............................................................................................................. 7 
§ 16 In-Kraft-Treten ................................................................................................................ 8 
 

mailto:info@weissenthurm.de
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(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, 
die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig sind. 
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach §§ 
135 a-c BauGB zu erheben sind. 
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der 
Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen. 
 

§ 2 
Beitragsfähige Verkehrsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie 
selbstständige Parkplatzflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und 
Radwege. 
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit 
den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und 
Fußwegbelag. 
 

§ 3 
Ermittlungsgebiete 

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen folgender Gebiete bilden jeweils 
einheitliche öffentliche Einrichtungen (Abrechnungseinheiten), wie sie sich aus dem als Anlage 
1 beigefügten Plan ergeben. 

1. Die Abrechnungseinheit 1 „Innenortslage“ 
2. Die Abrechnungseinheit 2 „Gewerbegebiet“ 

Die Begründung für die Ausgestaltung der Abrechnungseinheiten ist dieser Satzung als 
Anlage 2 beigefügt.  
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden 
Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen in der jeweiligen 
Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt. 
 

§ 4 
Gegenstand der Beitragspflicht 

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder 
eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben. 
 

§ 5 
Gemeindeanteil 

Der Gemeindeanteil beträgt in der Abrechnungseinheit 1 „Innenortslage“ 30 %. 
Der Gemeindeanteil beträgt in der Abrechnungseinheit 2 „Gewerbegebiet“ 25 %. 
 

§ 6 
Beitragsmaßstab 

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je 
Vollgeschoss beträgt 15 v.H.. 
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der 
Landesbauordnung.  
 
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt: 
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur teilweise 

überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB 
zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. 
entsprechend anzuwenden. 

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB), sind zu berücksichtigen: 
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis 
zu einer Tiefe von 40 m, 
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b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch 
einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), 
die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer 
Tiefe von 40 m. 
c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben 

bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt. 
d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden 

Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise 
selbständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer  
Tiefe von 80 m zugrunde gelegt. 
Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht 
die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der 
innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige 
Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 
Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten 
Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich 
genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der 
tatsächlichen Nutzung.    

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Festplatz, 
Freibad, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, wird die Fläche 
des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder 
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, wird 
die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 
angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5. 

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt: 
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl der 

Vollgeschosse zugrunde gelegt. 
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern 

eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 3,0 geteilte 
höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt die 
höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. 
Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- 
oder abgerundet. 

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt 
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirklichte 
Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die tatsächlich 
verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen, 
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei 

Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder 
industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.  

4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich 
vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,0 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der 
Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.  

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, 
Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauung die 
tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 
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6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt 
die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die 
tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss. 

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend 
angewandt, wie sie bestehen für 
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über das 
zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, 
b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige 
Nutzungsmaß enthält. 

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den 
vorstehenden Regelungen. 

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von 
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse 
vorhandene Zahl.  

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorstehenden 
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt 
entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte 
Grundstücke in sonstigen Baugebieten.  
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt 
genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.. 
 

§7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 12 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage 
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der 
Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt.  
(2) Grundstücke, die von zwei oder mehr Verkehrsanlagen, die unterschiedlichen 
Abrechnungseinheiten zuzuordnen sind, erschlossen sind, sind für jede Abrechnungseinheit 
beitragspflichtig. Sie werden jedoch nur mit jeweils 50 % ihrer gewichteten Fläche angesetzt. 
 

§ 8 
Entstehung des Beitragsanspruches 

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr. 
 

§ 9 
Vorausleistungen 

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Stadt Weißenthurm 
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende 
Jahr bemessen. 
 

§ 10 
Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist. 
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 11 
Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt und 1 Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
(2) Der Beitragsbescheid enthält: 
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1. die Bezeichnung des Beitrages, 
2. den Namen des Beitragsschuldners, 
3. die Bezeichnung des Grundstückes, 
4. den zu zahlenden Betrag, 
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, 

des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung, 
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins, 
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und 
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

 
§ 12 

Übergangs- bzw. Verschonungsregelung 
(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich § 7 Absätze 1 
und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
berücksichtigt und beitragspflichtig werden, nach  
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage, 
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn, 
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges, 
d)   5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Veranlagungen für 

Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oder anderer Teilanlagen. 
Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis d) gilt auch bei der 
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. 
Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition 
der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es gilt dann 
die jeweils erreichte höhere Verschonungsdauer. 
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zum 01.01. des Kalenderjahres, in dem die sachlichen 
Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB bzw. für die Ausbaubeiträge 
nach dem KAG entstanden sind. 
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. 
Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 
20 Jahre festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem 01.01. des Kalenderjahres, in dem 
die Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leistung bzw. die Abnahme der Verkehrsanlage 
erfolgt ist. 
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet zu 
Ausgleichsbeträgen herangezogen werden bzw. worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 
KAG die Verschonungsdauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt 
festgelegt: 
0,01 bis 2,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   2 Jahre Verschonung 
2,01 bis 4,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   4 Jahre Verschonung 
4,01 bis 6,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   6 Jahre Verschonung 
6,01 bis 8,00 € pro qm  Grundstücksfläche –   8 Jahre Verschonung 
8,01 bis 10,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 10 Jahre Verschonung 
10,01 bis 12,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 12 Jahre Verschonung 
12,01 bis 14,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung 
14,01 bis 16,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung 
16,01 bis 18,00 € pro qm  Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung 
mehr als 18,00 € pro qm   Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung 
 
Die Verschonung beginnt zum 01.01. des Kalenderjahres in dem die sachlichen 
Ausgleichsbetragspflichten entstanden sind. 
 

§ 13  
Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

(1)  Änderungen im Grundstückeigentum bzw. im dinglichen Nutzungsrecht sind der Stadt 
Weißenthurm vom bisherigen und neuen Grundstückseigentümer bzw. vom dinglich 
Nutzungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen. 
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(2)  Änderungen der Grundstücksfläche, der Anzahl der Vollgeschosse oder Geschosse 
sowie Änderungen der Nutzung sind der Stadt Weißenthurm vom Grundstückseigentümer 
bzw. vom dinglich Nutzungsberechtigten unverzüglich anzuzeigen. 
(3)  Der Grundstückseigentümer bzw. der dinglich Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der 
Stadt Weißenthurm über die Anzahl der (bewohnten) Geschosse sowie der Nutzung des 
Gebäudes und einzelner Teilbereiche Auskunft zu geben.  
 

§ 14  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt, wer entgegen § 13 
Änderungen 
a)   im Grundstückseigentum bzw. dinglichen Nutzungsrecht, 
b)   der Grundstücksfläche, 
c)   der Anzahl der Geschosse bzw. Vollgeschosse oder 
d)   der Nutzung 
nicht unverzüglich der Stadt Weißenthurm mitteilt. 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG handelt ferner, wer entgegen § 13 
Abs. 3 keine Auskunft gibt oder falsche Angaben macht. 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 können mit einer Geldbuße von 50,00 € bis 
10.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen würde, überschreiten.  
(4) Für das Bußgeldverfahren gelten außer den Vorschriften des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten § 378 Abs. 3, §§ 391, 393, 396, 397, 407 und 411 der Abgabenordnung 
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.  
 

§ 15  
Öffentliche Last 

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

§ 16 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Weißenthurm zur Erhebung von Einmalbeiträgen 
nach tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen 
(Ausbaubeitragssatzung) vom 05.03.2003 außer Kraft.  
(3) Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen entstanden sind, bleiben 
diese hiervon unberührt, und es gelten insoweit für diese die bisherigen Regelungen weiter. 
 
Anlage 1: Plan Abrechnungseinheiten 
 
Anlage 2: Begründung Abrechnungseinheiten 
 
Weißenthurm, den 14.12.2023          
Stadt Weißenthurm 
(Siegel)     (Gerd Heim) 

Stadtbürgermeister 
 
Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
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2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Anlage 2: Begründung der Abrechnungseinheiten 

 
Die Stadt Weißenthurm wird in zwei Abrechnungseinheiten unterteilt: 

- Abrechnungseinheit 1: Innenortslage 
- Abrechnungseinheit 2: Gewerbegebiet 
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1. Innenortslage 
Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang. Östlich wird dieser durch Außenbereichsflächen von der 
Abrechnungseinheit 2 getrennt. 
Nennenswerte Zäsuren innerhalb der Einheit sind nicht erkennbar, insbesondere die B 256 
stellt keine trennende Wirkung dar, da diese als Brücke über der Stadt verläuft und an 
mehreren Stellen zu Fuß oder mit einem Fahrzeug problemlos durchquert werden kann. 
Auch die Bahn stellt keine trennende Wirkung dar, da die Bahngleise an mehreren Stellen 
mit einem Fahrzeug und fußläufig überquert werden können (Becherstraße, Schmittgasse, 
Bahnhofstraße). Die Einwohnerzahl beträgt ca. 9.000. 

 
2. Gewerbegebiet 

Die Straßen in der Abrechnungseinheit bilden einen räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang. Südlich wird diese Abrechnungseinheit durch die Bahn von der 
Abrechnungseinheit 1 getrennt. Östlich trennt eine Außenbereichsfläche (ca. 400 m) diese 
von der Abrechnungseinheit 1. Mit einem Fahrzeug ist die Abrechnungseinheit nur über die 
Hafenstraße erreichbar. Sie weist unterschiedliche Strukturen hinsichtlich der 
Grundstücksgrößen, der Art der Bebauung und der Straßenzüge auf. Nennenswerte 
Zäsuren innerhalb der Einheit sind nicht erkennbar. Die Einwohnerzahl beträgt ca. 150. 

 
 


